
>was uns betrifft«

Das Titelbild (wahrlich demokratisch:Studenten 
bei einer Abstimmung) stammt aus dem Jahre 1973. 
Damals wurde die Vorlage des Hochschulrahmenge
setzes von BM Dohnahny.mit diesem Bild und in 
farbiger Aufmachung^auflagenstark an den Hoch
schulen verteilt.Die Demokratie sucht man je
doch im HRG vergeblich.Mehr davon auf den 
nächsten Seiten.
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Diese Sondernummer in der vorliegenden Form verdankt ihr Entstehen einem 
Beschluß,den das Studentenparlament auf seiner Sitzung am 9.1.76 gefällt 
hat.Dieser Beschluß hat zum Inhalt,daß alle Fraktionen des Studentenpar- 
laments und auch andere Gruppen ihre Stellungnahmen zum HRG und Aktions
vorschläge in dieser Sondernummer veröffentlichen.Sinn dieser Extra-WUB 
ist,nicht nur Uber das HRG selbst zu informieren(ftie im AStA-Beitrag), 
sondern vor allem auch die Diskussion über Maßnahmen gegen das HRG voran
zutreiben, indem die Ein8chäzungen und Vorschläge einzelner Gruppen darge
stellt .werden.
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Seit 5 Jahren elrd nun sr HRG in Ausschüssen und Bundsstsg herumgebastelt. 
Jebft ist iR OszsRbsr innerhalb kürzastsr Zeit das HRG auch durch den Bun
desrat abgsssgnet aorden.Dls Gründe,aarurn das HRG se notsendig zu sein 
scheint,sind ln der Zalschsnzelt such deutlicher geaerden.
Oer erste Entaurf des HRG aurde am 28.10.1969 ln der Reglerungserkllrung 
van i.Brandt angekündigt.Zuevar aaren zahntausende ven Studenten auf die 
StraBe gegangdn,UR "gegen den Muff von tausend Jahren unter den Taloren” 
der Ordinarienunlversltlt zu denonatrleren.Das Ziel der Studentenbeaegung 
aar damals,«shr Rechte und ein Studiua entsprechend den Fähigkeiten des 
einzelnen duchzusbtaen.Dissen Interesse der Studenten stand aber damals 
schön ein anderes Interesse der Vlrtschaft und der KultusbÜrekratle ent
gegen.
Die erste grefle iirtschaftsrezesslen nach den 2.Veltkrleg 1966/67 zeigte 
danals, dafi die Möglichkeiten der deutschen Unternehmer, Produktion und 
Profite zu steigern, auf zunehmende Schslrigkeiten stoßen aürde.
Eine LOsunganOgllchkelt aar die verstlrkte Rationalisierung und staatliche 
Investltionshilfan.
Für die Hochschule bedeutete dies, daß die Studienglnge "entrümpelt"und 
gestrafft aerden müßten, damit die Studienkosten und die Kesten für die 
Ausbildung des Einzelnen gesenkt aerden kOnnen. Schließlich bedeutete dies 
die Kürzung der Finanzen für Bildung zugunsten der Iavestitienshllfen für 
Unternehmer.
Die Forderungen der Studentenbeaegung nach einer echten Hochschulreform mor
den nicht erfüllt. Stattdossen brachte schon der erste Entaurf des HRG ent
scheidende Verschlechterungen indem er die schlechte Studlensltuatien zur 
Grundlage nahm.
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Was bringt uns das HRG

Was droht uns ?

#

In diesem Beitrag wird noch einmal auf 
einige Passagen des HRG eingegangen, so 
daß auch diejenigen, die nicht auf den 
Fachschaftsvollversanmlungen der letz
ten Tage sein konnten, einen Einblick 
in die Auswirkungen bekommen, die auf 
uns zukommen. Ein kurzer zeitlicher Ab
riß der Entstehung ist nachzulesen in 
WUB Nr. 6.
Ein wesentlicher Bestandteil des HRG 
ist die in den §§ lö, 1 £ und 17 vorge
sehene Regelstudienzeit.
§ 1 0  (2)
"In den Prüfungsordnungen (5 1? (3)) 
und in den Empfehlungen der Studienre
formkommissionen (5 V (4)) sind die 
Studienzeiten vorzusehen, in denen in 
der Regel, eine entsprechende Gestal
tung der Studienordnungen (§ 11 ) und 
des Lehrangebots (§12) vorausgesetzt, 
ein erster berufsqualifizierender Ab
schluß erworben werden kann (Regel- 
studienziet). Die Regelstudienzeit 
ist maßgebend für die Gestaltung der 
Studienordnung (§ 11 (2), für die Si
cherstellung des Lehrangebots (§ 12 
Abs. 1), für die Gestaltung des Prü
fungsverfahrens (§ 16 (3)) sowie für 
die Ermittlung und Festsetzung der Aus
bildungskapazitäten (§ 2.9 (1)) und 
die Berechnung von Studentenzahlen 
bei der Hochschulplanung (§ 73)."
§ 10 (4)
"Die Regelstudienzeit bis zum ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß soll 
vier Jahre nur in besonders begründe
ten Fällen überschreiten. In geeigne
ten Fachrichtungen sind Studiengänge 
einzurichten, die bereits innerhalb 
von drei Jahren zu einem ersten be- 
rufsqualifizierenden Abschluß führen. 
Auf die Regelstudienzeit wird eine 
nach Absatz 1 in den Studiengang ein
geordnete berufspiaktische Tätigkeit 
nicht angerechnet."
Die im Gesetz angefihrten besonders be
gründeten Fälle sind z. B. Zahnmedi
zin und Medizin und vielleicht auch 
katholische Theologie, die Regelstu
dienzeit von vier Jahren soll gelten 
für Ingenieurwissenschaft und Natur
wissenschaften, in drei Jahren sollen 
alle STudiengänge, die zu einem Gra
duiertenabschluß führen, beendet sein,

darunter fällt auch die Lehrerausbil
dung.
So steht es auf dem Papier, und so soll 
es dann nach Absicht von Staat und Wirt
schaft bald an den Hochschulen aussehen. 
Doch wenn wir uns die gegenwärtige Situa
tion an der THD ansehen, so z. B. die wö
chentliche Studienzeit im langjährigen 
Mittel in BI 12,9, in Chemie 12,9, E-Tech- 
nik 11,6, Maschbau. und Papingwesen 11,8 
und WI 12,6 Semester beträgt, zeigt sich, 
daß zur Durchsetzung der Regelstudienzeit 
eine radikale Be- und Einschränkung der 
Studienziele und -inhalte erforderlich 
sind.
Schon die augenblickliche Situation ist 
durch ständigen Leistungsdruck und Streß 
gekennzeichnet, was ja jeder am eigenen 
Leib erfährt, wenn man den Prüfungsanfor- 
derungen nachkommen will, bleibt keine 
Zeit zum wirklichen Verständnis des Stof
fes und zur Erlangung eines Überblicks 
über sein Fach, geschweige denn zum in
terdisziplinären Studium.
Der ehemalige BM für Bildung und Wissen
schaft, Dohnany, meinte in der Begründung 
für seine HRG-Vorlage: "Ich gehe davon 
aus, daß kein Student an langen Studien
dauern um ihrer selbst willen ein Inter
esse hat", es gibt jedoch viele Studen
ten, die an einer qualifizierten Ausbil
dung interessiert sind, an einer Ausbil
dung, die ein Verständnis des Stoffs er
möglicht und nicht ohne Kritik am Vorge
gebenen möglich ist.
Aber gerade das will das HRG verhindern. 
Als "Ziel des Studiamst" (§ 7) wurde 7o 
u. a. noch die Befähigung wissenschaft
lich kritisches Denken angegeben, dann 
hieß es nur noch wissenschaftliches Den
ken, das jetzt auch noch gestrichen ist, 
und, wie man sieht, sowieso nicht vorge
sehen war.
Zumindest nicht für die 95 1 der Studen
ten, die das Grundstudium in den vorge
schriebenen drei oder vier Jahren zu ab
solvieren haben. Laut § 10 (5): "Für die 
Vertiefung und Ergänzung eine Studiums, 
insbesondere für die Heranbildung des wis
senschaftlichen und künstlerischen Nach
wuchses, sollen Aufbaustudien angeboten 
werden, die in der Regel einen berufsqua
lifizierenden Abschluß voraussetzen" wer-
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den nur denjenigen, die denKonkurrenzkampf 
an der Hochschule gewönnen haben, erlaubt, 
nocht weiter zu studieren. Diese Trennung 
in unkritische Rezeptanwender (95 Z) und 
Rezeptemacher (5 Z) dient allein den Inter
essen der Industrie, die durch das Ge
setz voll abgesichert werden sollen.
Die Rationalisierung der Hochschule im 
Sinne des Kapitals, gegen die Bedürf
nisse an Bildung der Studenten und ge
gen die Bedürfnisse der Geadlschaft, wa
ren seit Beginn der Diskussion die Ab
sicht des HRG. Die Einhaltung der vor
geschriebenen Studienordnung soll zum 
einen durch Prüfungsordnungen gewähr
leister werden. § 16 (3) Satz 3: 
"Prüfungsanforderungen und -verfah
ren sind so zu gestalten, daß die Ab
schlußprüfung grundsätzlich innerhalb 
der Regelstudienzeit, spätestens aber 
sechs Monate nach ihrem Ablauf abge
nommen wird."
Wer sich daran nicht hält oder viel
mehr nicht halten kann, wird, wenn 
er nicht aus besondern, aber nicht 
genannten Gründen eine weitere sechs
monatige Nachfrist erhält, eamatriku- 
liert. Das liest sich so. § (3):
"Meldet sich ein Student nach der Auf
forderung nicht zur Vor-, Zwischen
oder Abschlußprüfung, ohne eine 
Nachfrist beantragt zu haben, oder 
hält er eine ihm gesetzte Nachfrist 
nicht ein, erlöschen seine Rechte 
aus der Einschreibung; in Fällen so
zialer Härte können ihm mit der Ein
schreibung verbundene soziale Ver
günstigungen für ein weiteres Jahr 
belassen werden. Ein nach Maßgabe der 
jeweiligen Prüfungsordnung bestehen
der Anspruch auf Zulassung zur Prü
fung bleibt unberührt; dieBenutzung 
von Hochschuleinrichtungen soll nach 
näharer Vorschrift des Landesrechts 
in dem für die Ablegung der Prüfung 
erforderlichen Umfang ermöglicht 
werden." Aber nicht nur bei der Ab
schluß-, sondern auch bei Vor- und 
Zwischenprüfungen $ 1^ (4): "Für die 
Überschreitung einer Frist, die in 
einer Ordnung für staatliche Prü
fungen für die Meldung zu einer 
Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü
fung festgelegt ist, gelten Absatz 
2 und 3 entsprechend."
In der 74er Vorlage war noch vorge
sehen, daß der Fachbereich der Lei
tung der Hochschule über die Gründe 
berichtet, falls "ein erheblicher 
Teil der Absolventen eines Jahrgangs 
die Frist für die Meldung zur Ab
schlußprüfung" (5 18 (5)) über
schreitet, was im jetzigen Gesetzes

text für nicht mehr nötig empfunden 
wird, also gestrichen.wurde. Nach 
unseren Informationen ist der Ab
druck in der "Hochschule" in diesem 
Paragraph falsch. $ 17 (5) und (6) 
sind gestrichen.
Die auch heute schon bestehende Kritik 
am Studium und seinem Inhalt wird sich 
bei Eintreten dieser geplanten Zustän
de vergrößern und verbreitern, und, um 
dies gleich von vorneweg zu verhindern, 
wird zum Ordnungsrecht gegriffen.
§ 28 Widerruf der Einschreibung
(1) Die Einschreibung zum Studium kann 
widerrufen werden, wenn ein Student 
durch Anwendung von Gewalt, durch Auf
forderung zur Gewalt oder durch Bedroh
ung mit Gewalt
1. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer 

Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit 
eines Hochschulorgans oder die Durch
führung einer Hochschulveranstaltung 
behindert
oder

2. ein Hochschulmitglied von der Ausübung 
seiner Rechte und Pflichten abhält 
oder abzuhalten versucht.

Gleiches gilt, wennein Student an den in 
Satz 1 genannten Handlungen teilnimmt 
oder wiederholt Anordnungen zuwiderhan
delt, die gegen ihn von der Hochschule we 
gen Verletzung seiner Pflichten nach 
§ 36 Abs. 4 getroffen worden sind.
(2) Mit dem Widerruf ist eine Frist bis 
zur Dauer von zwei Jahren festzusetzen, 
innerhalb derer eine erneute Einschrei
bung an der Hochschule ausgeschlossen ist.
(3) Die Entscheidung nach Absatz 1 und Ab
satz 2 ergeht in einem förmlichen Verfah
ren. Das Nähere, insbesondere das Recht, 
die Einleitung des Verfahrens zu beantra
gen, wird durch Landesgesetz geregelt. Die 
Entscheidung ist schriftlich zu begründen, 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse
hen und allen anderen Hochschien im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes mitzuteilen. 
Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtli
chen Klage bedarf es feiner Nachprüfung
in einem Vorverfahren.
(4) Während der Dauer einer nach Absatz 2 
festgesetzten Frist ist die Einschreibung 
an einer anderen Hochschule im Geltungs
bereich dieses Gesetzes zu versagen, es 
sei denn, daß für den Bereich der anderen 
Hochschule;die Gefahr einer Beeinträchti
gung nach Absatz 1 nicht oder nicht mehr 
besteht. Die Entscheidung über die Ein
schreibung ist allen anderen Hochschulen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit
zuteilen.
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Hit diesem Paragraphen koennen alle 
diejenigen, die den vorgegebenen Ab
lauf "stören", von der Hochschule ent
fernt werden, außerdem fUr 2 Jahre vom 
Studium an allen Hochschulen. Für die 
Hochschule wird ein Sondergesetz einge
führt, das wie ein Damokles Schwert Uber 
den Studenten schwebt und durch Ein
schüchterung schon das Mundaufmachen ver
bietet.
Doch die Angriffe richten sich nicht nur 
gegen den Einzelnen, gerade auch die ge
meinsame Bewältigung der Probleme, die 
Vertretung gemeinsamer Interessen soll 
behindert werden. Die verfaßte Studen
tenschaft, also ASten und Fachschaften, 
sind im Gesetz (i 4f) nurmehr als"Kann
bestimmung" enthalten. Damit werden 
die Zustände in Bayern und West-Berlin 
(keine verfaßte Studentenschaft) le- 
galisiert und die Möglichkeit geschaf
fen, in jedem Land Fachschaften und 
ASten zu suspendieren, je nach dem 
Beliebencfer Länderregierung. Die Ten
denzen dazu sind ja auch in Hessen 
zu sehen, vgl. Krollmanns Äußerun
gen zur Amtsenthebung des Marburger 
AStAs.
Für die Studenten wird sich also die 
Lage rapide verschlechtern, zu dem 
kommt noch die unzureichende Ausbil
dungsförderung .und die schlechte 
Wohnsituation hinzu. Aber auch de
nen, die noch Student werden wol
len, beschert das HRG gleich nach 
der Verkündigung größere Schwierig
keiten. Der NC tärd gesetzlich ver
ankert, in längeren Ausführungen 

m  in den SS 30, 31, 3Z, 33 wird die 
w  Zulassungund deren Beschränkung ge

regelt. Die Überschrift des S 30 
"Verfahren bei der Anordnung von 
Zulassungsbeschränkungen" wurde ge
ändert in "Festsetzung von Zulas
sungszahlen", das hört sich zwar 
besser an, meint aber das gleiche:
Nicht jeder hat ein Recht auf einen 
Studienplatz. Das "allgemeine Aus
wahlverfahren" (S 3 ) verteilt die 
Plätze zu 3/10 an soziale Härtefäl
le, Ausländer, Weiterstudierende.
Der amtliche Teil, 7/10, wird”flber- 
wiegend nach dem Grad der gemäß S -2? 
erworbenen Qualifikation für das 
gewählte Studium" verteilt, "im 
übrigen nach der Dauer der Zeit 
seit dem Erwerb der Qualifikation 
für den gewählten Studiengang nach 
S2? (Wartezeit)". In beiden Fäl
len gehV zur Zeit ein: "Solange

die Vergleichbarkeit im Verhältnis der 
Länder untereinander nicht gewährleistet 
ist, werden für dieAuswahl der Studien
bewerber Landesquoten gebildet. Die 
Quote eines Landes bemißtvzu einem 
Drittel nach seinem Anteil an der Ge
samtzahl der Bewerber für den betref
fenden Stdiengang (Bewerberanteil) und 
zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an 
der Gesamtzahl der 18-bis unter 21 jäh
rigen (Bevölkerungsanteil)". Die Chance 
für eine Zulassung zum Studium sind also 
abhängig vom Wohnort. Wie läßt sich das 
z. B. mit den Grundrechten vereinbaren. 
Artikel 3 Absatz 3 06
" Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
•Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei
nes Glaubens, seiner religiösen oder poli
tischen Ansichten benachteiligt oder be
vorzugt werden.u
Aber das ist noch nicht alles. In § 33 
können noch besondere Auswahlverfahren 
eingeführt werden, die die Vergabe der 
Studienplätze nach Leistungen und nach 
dem Ergebnis eines Feststellungaverfahrens 
vorsehen. Die bundeseinheitliche Zulas
sungsprüfung für einen Studiengang 
(z.B. Medizin) darf nur einmal wieder
holt werden. In § 33 steht zwar, "die 
Berechtigung (zum Hochsehulzugang) 
nach S ZJ bleibt im übrigen unberührt", 
was aber deswegen trotzdem nicht stimmt. 
Wenn man zweimal die Zulassung in einem 
Studiengang mit besonderem Auswahlverfah
ren nicht bekommt, weil zu viele andere 
da sind, ist dieser Studiengang für den 
Bewerber gestorben.
Nun geht die Verschlechterung der Lage 
der Studenten einher mit einem Rückfall 
in die Ordinarienuniversität, zumindest 
in Teilbereichen. Die Mitbestimmung, die 
den Studenten eh keine wirklichfe Einfluß
nahme ermöglicht und mehr auf das Mitbe
kommen dessen, was vorgeht, reduziert 
ist, wird noch weiter eingeschränkt. Für 
die am weitesten fortgeschrittenen Mit
bestimmungsmodelle (Bremen Driöelpari- 
tät, Berlin Viertelparität), aber auch 
für die hessischen Mitwirkungsmodelle 
wird der $ 38 des HRG einige Konseqpenzen 
haben. §38  Abs. 3 Satz 2 "In allen Gre
mien mit Entscheidungsbefugnissen in Ange
legenheiten, die Forschung, künstlerische 
Entwicklungsvorhaben, Lehre oder die Be
rufung von Professoren berühreh« verfüg- 
gen die Professoren über die absolute 
Mehrheit der Stimmen." Absatz 5 Satz 1,2 
"Entscheidungen, die Forschung, künstle
rische Entwicklungsvorhaben und die Be
rufung von Professoren unmittelbar berüh-
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ren, bedürfen außer der Mehrheit des 
Gremiums auch der Mehrheit der dem 
Gremium angehördaden Professoren.
Kommt danach ein Beschluß auch im 
zweiten Abstimmungsgang nicht zu
stande, so genügt für eine Entschei
dung die Mehrheit der dem Gremium 
angehörenden Professoren. Bei Be
ruf ungsvorschlügen ist die Mehrheit 
des Gremiums berechtigt, ihren Vor
schlag als weiteren Berufungsvor
schlag vorzulegen." Die anderen Mit
glieder der Kollegialorgane sind da
mit quasi zu Dekorationsstücken gewor
den, sie sollen nur den Anschein von 
Demokratie wahren. Wie die Stellung 
der Profs gestärkt wird, zeigt sich 
auch in der Degradierung der Dozenten. 
Wurden gerade in Hessen die Dozenten 
neuerer Art eingeführt, die nicht 
mehr ganz in der Abhängigkeit vom Pro
fessor standen, wird dies in S 47 
wieder abgeschafft. Mögliche Gegen
positionen zum Prof werden verhindert, 
da sich ja das auf die Habilitation 
des Dozenten beim Prof auswirken 
könnte, f 47 (3) Satz 3 "Sofern er 
nach der Beurteilung des zuständigen 
Gremiums die entsprechende Qualifi
kation hat, führt er die Lehrveran
staltungen selbständig durch."
Also wird die Erlaubnis zur selb
ständigen Lehre von den Professoren 
im Fachbereich erteilt, womit natür
lich fortschrittliche Dozenten gut 
abgeblockt werden können.
Auch in der Forschung sind die Profes
sorenprivilegien ausgebaut, damit 
auch der Einfluß der Industrie ver
größert. Gestrichen wurde u.a. S 26
"Mitwirkung an einzelnen Forschungsvorhaben. An der Entwicklung des Ar
beitsprogramms für ein einzelnes For
schung svciiaben wirken alle an dem 
Vorhaben wissenschaftliche Arbeiten
den mit. Die Durchführung steht un
ter der verantwortlichen Leitung ei
nes oder mehrerer Wissenschaftler."
Die Nebentätigkeit der Professoren, 
also z. B. Forschung im Auftrag der 
Industrie wird von keinem Hochschul
gremium kontrolliert. In f 25 "For
schung mit Mitteln Dritter", wird 
zwar bestimmt, daß ein Forschungs
vorhaben anzuzeigen, d. h. mit an
deren Worten lediglich irgendeiner 
Behörde gemeldet werden muß, aber 
nicht von der Hochschule genehmigt 
werden muß. Je nach dem welcher Stel
le dies anzuzeigen ist (ein Punkt, 
der noch vom Landesrecht geregelt 
werden muß), wird in Zukunft kein Stu
dent praktisch erfahren, welchen

1

Zwecken die Forschung dient. Hier 
wird wieder einmal deutlich, wie 
weit die Demokratie gehen darf, 
denn Forschung um der Wissenschaft 
willen gibt es nicht, es geht im
mer um die Verwertbarkeit der Er
gebnisse, und das soll nicht be
einflußt werden können.
Was bis jetzt geschildot wurde, stellt 
nur einen grotfsn Rahmen dar, nach dem 
sich die jetzt zu ändernden Landeshoch
schulgesetze zu richten hhben, denn 
solange der sehr häufig wiederkehren
den Bestimmung:"das nähere regelt das 
Landesrecht " nocht nicht genüge ge
tan ist, ist der entsprechende Para
graph noch nicht in Kraft. Viele von 
Euch werden sich jetzt fragen, wann 
gilt das HRG eigentlich und wird es 
mich überhaupt noch betreffen. Zumin- f
dest die letzte Frage wird durch den 
f 83 "Dieses Gesetz tritt am Tage 
nach seiner Verkündigung in Kraft" 
ganz klar beantwortet. Zumal der 
S 72, in dem geregelt wird, bis 
wann die einzelnen Länderhochschul
gesetze angepaßt werden müssen, dem 
nicht widerspricht. Der Einfachtheit 
halber werden hier nochmal Teile des 
I 72 wiedergegeben und kommentiert.S 72 (1) "Innerhalb von drei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
sind die Vorschriften der Kapitel 
1 - 5 entsprechende Landesgesetze zu 
erlassen; f 48 Abs. 2 und $ 51 gel
ten unmittelbar." Die zuletzt ge
nannten Vorschriften regeln nur 
die dienstreshtliche Stellung der 
neuen Hochschulassistenten. Wenn t
beispielsweise das Hessische Uni
versitätsgesetz innerhalb der 
nächsten drei Monate novelliert 
wird, was ohne weiteres möglich 
ist, dann ist das Ordnungsrecht 
shhon Anfang des SS für uns ver
bindlich. ... S 76 Abs. 2 "Die 
Länder sind verpflichtet, ihre 
Hochschulzulassungsrecht zur ei- 
nem übereinstimmenden Zeitpunkt 
... (d. h. die Geschichte mit 
dem Bonus Malus»Länderquotejusw. 
auf die wir oben genauer einge
gangen sind, muß bundeseinheit
lich in Kraft treten) ... erst
mals für Zulassungen zum WS 77/78, 
längstens jedoch bis zum In
krafttreten des Landesrechts nach 
Abs. 1 sind die Vorschriften ... 
des Staatsvertrages über die Ver
gabe von Studienplätzen vom 20.10.72 
nach Maßgabe der entsprechenden Vor
schriften dieses Gesetzes anzuwenden,
... Kommen diese übereinstimmenden
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landesrechtlichen Regelungen nicht bis 
zum 30.6.1979 zum Einsatz, ... so werden 
die entsprechenden Vorschriften durch 
Rechtsverordnung des zuständigen Bundes
ministers mit Zustimmung des des Bundes
rats erlassen." Die Zustimmung des Bundes
rats ist ein weiteres wichtiges Zugeständ
nis an die CDU/CSU, da sich die Mehrheits- 
vehrältnisse im Bundesrat in der nächsten 
Zeit kaum ändern werden. $ 72 (3) "§17 Abs.
2 bis 4 ist istermals auf Studenten anzu
wenden, die ihr Studium unter der Geltung 
einer den Anforderungen des S 11 entsprechen
den Studienordnung, spätestens jedoch zwei 
Jahre nach Inkrrfttreten dieses Gesetzes be
gonnen haben. Für Studenten, dieeihr Stu
dium vor diesem Zeitpunkt begonnen haben, 
bleiben bestehenden landesrechtliche Re
gelungen hinsichtlich der Überschreitung 
von Studienzeiten unberührt." Beim ersten

Durchlesen dieses Abschnitts wird jeder 
von Euch aufatmen und sagen, mich trifft 
die Regelstudienzeit nicht, das stimmt 
allerdings nur bedingt, denn zum einen 
soll die überwiegende Mehrzahl der Studien
gänge an der TH gemäß Studienordnung nach 
8 Semestern abgeschlossen werden. Damit 
ist zumindest ein Teil der Anforderungen 
des $ 11 erfüllt. Zum andern muß das 
Lehrangebot innerhalb von drei Jahren so 
verändert (genauer gekürzt, denn der augen
blickliche Streß kann nicht beliebig er
höht werden) werden und läßt sich zusammen- 
fassend sagen, daß das Instrument zur 
zwangsweisen Durchsetzung der Regelstu
dienzeit, zwar auf die im augenblick imma
trikulierten Studenten kaum anwendbar sein 
wird, sie von den anderen Nachteil der 
Regelstudienzeit aber genauso stark betrof
fen werden.

Bericht von der letzten StuPa-Sitzung

Am 9.1.76 beriet des Studentenparla
ment über Maßnahmen der Studenten
schaft gegen das HRG.
Die massiven Verschlechterungen durch 
das HRG können von den Studenten 
nicht getragen werden.
Die Entqualifizierung des Studiums 
durch die Einführung des Kurzstudiums 
für die Masse der Studenten wird noch 
ergänzt durch die schlechte soziale 
Situation der Studenten. Die hohen 
Versicherungsbeitrag (teilweise über 

!^200,—  DM pro Semester), Erhöhung 
der Studentenwerksbeiträge (von 
DM 36 auf DM 50), die Erhöhung der 
Wohnheimmieten (bis zu 30 Z) tw.m., 
drängen uns immer mehr an das Exis
tenzminimum. Dies kann von keinem 
Studenten akzeptiert werden. Der 
Widerstand gegen diese Maßnahmen ist 
möglich. Die Studenten der Uni Stutt
gart bestreiken seit Tagen die Er
höhung der Mensaessensbeiträge auf 
1,80 DM. In Darmstadt haben die Wohn
heimbewohner in einem über lOmonati- 
gen Mietstreik wesentliche Ver
schlechterungen der neuen Mietver
träge verhindern können.
Auch gegen das HRG müssen wir uns 
wehren. Wir lehnen das HRG insgesamt 
ab! Wir werden die Novellierung des 
Landesrechts entsprechend dem HRG 
durch die hessische Landesregierung 
nicht akzeptieren! In diesem Sinne 
fordern wir den hessischen Kultus
minister auf, auf der Kultusminister

konferenz für die völlige Rücknahme 
des HRG einzutreten.
Um den Widerstand der Studenten ge
gen das HRG zu formieren und den For
derungen Nachdruck zu verleihen, 
schlägt das Stupa vor, am 29.1.76 
eine Vollversammlung der THD zu or
ganisieren. Auf diesen Vollversamm
lung sollen die Studentenschaft, 
die wissenschaftl. Bediensteten, Do
zenten, Profs und Präsident Böhme 
miteinander diskutieren, wie das 
HRG zu verhindern ist.
Am Anfang des SS soll dann eine vom 
Stupa beschlossene Urabstimnung 
über das HRG und über Kampfmaßnah
men gegen das HRG durchgeführt wer
den. Zusammen mit den anderen hessi
schen Unis wäre dies zum Beispiel 
ein mehrtägiger aktiver Warnstreik. Ge
rade länder- und bundesweite Aktionen, 
organisiert durch die VDS, sind nötig, 
um das HRG zu verhindern.
Mit seiner massiven Einschränkung der For
schung und seiner Richtung zum reinen 
Schulbetrieb an den Unis betrifft das 
HRG aber auch gerade die Lehrenden. Aus 
diesem Grund und, um einen gemeinsamen 
Widerstand der Studenten mit den Lehren
den zu erreichen, findet am Anfang des 
SS eine große Podiumsdiskussion mit den 
drei Bundestagskandidaten aus Darmstadt 
statt, um diejenigen, die das HRG verant
wortet haben durch ihre Zustimmung, über 
ihre Absichten zu befragen und mit den 
Forderungen der Betroffenen zu konfron
tieren.
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Um diese Aktionen zum Erfolg zu führen,ist jedoch eine breite 
Einheit aller Studenten und Dozenten gegen das HRG und gegen 
die Entqualifizierung der Ausbildung insgesamt nötig.
Kommt deshalb alle zur Vollversammlung der Techn.Hochschule,zu 
der auch Präsident Löhme mit ': der Bitte um Stellungnahme einge
laden wurde,um dort über die Folgen des HRG zu diskutieren und 
um Maßnahmen dagegen zu beschließen.

V o llv ersa m m lu n g ?

♦

♦

SO NICHT f
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„ G L O S S E
9 9

Neulich machte ich von meinem demokratischen Recht gebrauch als Zuhörer an einer 
Stupa-Sitzung teilzunehmen. Die Sitzung sollte um 19.30 Uhr beginnen, aber zu dieser 
Zeit waren erst 19 Parlamentarier anwesend, der 20. erschien erst 19.50 Uhr. Wie 
ich auf Anfrage erfuhr, könnte die Sitzung erst beginnen, wenn sich 21’von 40 Par
lamentariern in die Anwesenheitsliste eingetragen hätten.
Die Aufregung war ziemlich groß, denn es galt, den Haushalt zu verabschieden, also 
das wichtigste Problem der Studentenschaft überhaupt. Ich fragte, ob denn die von 
mir gewählten 13 Abgeordnete des RCDS auch alle anwesend wären, wenn das linke 
Chaotenpack, über das ich viel Schlimmes gehört hatte schon schwänzen würde. Tja, hieß 
es dann, der RCDS sei zwar da, aber die ständen draußen vor der Tür. Ich rannte hin 
und sagte, sie sollten soch reinkommen, da könnte die Sitzung anfangen, aber sie 
zuckten nur mit den Schultern und taten, als ginge sie das nichts an. Ich war ziemlich 
schockiert, denn diese Leute hatten doch vor der Wahl ständig versichert, sie seine 
die einzige Hochschulgruppe, die "entschieden demokratisch" sei....
Was sich in der Folge abspielte, war für mich vor diesem Abend unvorstellbar gewesen: 
Innen 20 von 27 "Linken", und die 13 Leute vom RCDS wollten nicht hereinkommen. Sie 
sagten, sie seien nicht eingeladen, wieso waren sie denn jetzt gerade hier wollte ich 
wissen. "Besprechung" murmelte einer - komisch dachte ich, genau während der Stupa- 
Sitzung, noch dazu stehend vor der Siteungs-Tür....
Ich ging wieder hinein, und nach 2 Minuten erschien einer vom RCDS um nachzuzählen. 
"20", stellte er zufrieden fest - "21" sagte der Präsident zu ihm, du bist ja jetzt 
da. Nein, nein wir machen euch doch nicht beschlußfähig", meinte der Angesprochane 
und rannte hinaus. "Wir machen Euch doch nciht beschlußfähig" - das heißt, "wir" 
machen doch kein demokratisch gewähltes Parlament beschlußfähig, in dem "wir" nicht 
die absolute Mehrheit habenl
Kurz darauf erschien der 21. Abgeordnete (einer von den Basisgruppen) und die 
Sitzung begann ordnungsgemäß. Man war bei Tagesordnungspunkt 5 angelangt, als die 
RCDS-Abgeordneten erschienen (jetzt also waren es plötzlich 34 Parlamentarier) und 
verlangten, man solle ihnen noch mal alles vorrechnen vom Haushalt (Tagesordnungspunkt 
4), sie hätten eben eine wichtige Fraktionssitzung gehabt. Das war aber, wie ich 
später erfuhr eine Lüge: Sie hatten nur versucht, den Lauterbach anzurufen und der 
hätte dann gesagt:"Jungs, spielt heute noch mal mit, wenn ihr die nächste Wahl gewinnt, 
könnt iHr's halt inner noch anders machen." So hieß e£ während der Fraktionssitzung 
und alle waren achselzuckend aufgestanden.,.
Jetzt jedenfalls saßen sie rum, tranken ein bißchen Bier, sagten nichts zur Sache, 
nur ein gewisser "Braun" meinte mal, das mit der Wahl damals sei halt nicht richtig 
gewesen, hinter ihnen würden nämlich mehr Studenten stehen, als hinter den versammelten 
"Linken" zusammen.
Au Backe, schon wieder einer der glaubt, das ganze Volk stünde hinter ihm, bis auf ein
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paar Spanier und Verführte...
Irgendwann gegen 11 Uhr mußte dann einer von den21 Linken weg, sofort stellte Braun 
Antrag auf Feststellung der Beschlußfähigkeit. Zwar waren noch 33 da, aber ehe ge
zählt werden konnte, rannten die 13 vom RCDS raus, glucksten dabei, schlugen sich 
auf die Schenkel und meinten: "Denen haben wir's aber gezeigt!"
Was haben die wohl gezeigt, hab ich mich dann gefragt. Soll das alles noch demo
kratisch sein?
Ich war unheimlich vom RCDS enttäuscht. Mit "demokratisch" hat es wohl nichts zu tun, 
wenn man Wahlen und Gewählte nicht ernst nimmt und ihre Arbeit boykottiert, aber - 
mit was wohl sonst, frag ich mich da.....

gez. Eduard Zirngiebel 
Fachbereich E-Technik

dLerTIn l©
wann? am Do. 29.1. um 11^ Uhr 
wo? Audi Max

sondern S O !

»



Zentralrat & Basisgrappen 11
Kritik des HRG

Das HRG bestimmt die Eingriffe des 
Staates in den Bereich der Hoch
schulen. Die Autonomie der Hoch
schulen wird aufgehoben.

§ 68

Hochschulgesamtplan
Das Land stellt unter Beachtung der in § 4 ge
nannten Ziele nach gemeinsamer Beratung mit 
den Hochschulen des Landes und in Abstimmung 
mit der mehrjährigen Finanzplanung einen mehr
jährigen Hochschulgesamtplan auf und schreibt 
ihn fort. Der Hochschulgesamtplan stellt für das 
Hochschulwesen des Landes und für jede Hoch
schule den gegenwärtigen Ausbaustand und die 
vorgesehene Entwicklung dar.

Das Land gilt den Hochschulen nicht 
nur den finanziellen Rahmen vor, es 
gibt ihnen ihre Entwicklung vor, d. 
h. das Land gibt vor die Wissenschafts- 
bereiche, die hauptsächlich entwickelt, 
das bedeutet ausgebaut werden sollen. 
Das betrifft den Inhalt der Lehre und 
der Forschung und in einleuchtender 
Konsequenz das Studium. Der § 4 ent
hält Bestimmungen zur Vereinheit
lichung von Forschung und Lehre. Daß 
die Neuordnung in der Errichtung von 
Gesamthochschulen zu bestehen habe, 
und daß nicht nur die "Aufgaben in 
Forschung, Lehre und Studium", son
dern auch "Lehrkörper und Studenten
schaften" zu "verbinden" seien, wur
de vom Vermittlungsausschuß gestri
chen. Was heißt hier "verbinden"?
Die Aufgaben werden vom Land ein
heitlich von einer Stelle verteilt, 
sie werden arbeitsteilig durchge
führt. Eine mögliche Solidarisie
rung von "Lehrkörpern" und Studen
tenschaften, eine mögliche Selbst
bestimmung der Aufgaben, begünstigt 
durch einen per Gesetz verordneten 
Zusammenschluß in Gesamtschulen, 
paßt nicht in die zunehmende Kon
trolle aller Hochschulmitglieder 
durch staatliche Organe.

§67

Hochschulentwicklungsplan, Ausstattungspläne
(1) Jede Hochschule stellt einen mehrjährigen 
Hochschulentwicklungsplan auf und schreibt ihn 
fort. Er stellt die Aufgaben und die vorgesehene 
Entwicklung der Organisationseinheiten der 
Hochschule für Forschung und Lehre, Dienst
leistung und Verwaltung dar. Er bezeichnet die 
Schwerpunkte der Forschung sowie die in den 
einzelnen Studiengängen vorhandene und ange
strebte Ausbildungskapazität. Die Hochschulent
wicklungspläne sind Unterlagen für die Aufstel
lung und Fortschreibung des Hochschulgesamt
plans (§ 68) und für die Festsetzung von Zulas

sungszahlen (§§ 29, 30). Vom Hoehschulgesamt- 
plan abweichende Vorschläge der Hochschule sind 
kenntlich zu machen.
(2) Unter Berücksichtigung des Hochschulent
wicklungsplans stellt die Hochschule für ihre 
Organisationseinheiten unter deren Mitwirkung 
Ausstattungspläne auf und schreibt sie fort.

Der Schein von Bestimmung, der im 
Abs. 1, Satz 4 vorgegaukelt wird, 
daß die Hochschulentwicklungspläne 
Grundlagen für den Hochschulgesamt
plan des Landes sein könnten, wird 
im Satz 5 desselben Absatzes aufge
löst. Abweichende Vorschläge der Hoch
schulen, abweichend nämlich von ei
nem schon fertigen Hochschulgesamt
plan, "sind kenntlich zu machen".
Warum wohl? Weil, wenn sie nicht pas
sen, sie dann leichter auszustreichen 
sind? Man beachte, daß diese beiden 
Paragraphen durchaus nicht dem Ab
satz 2 des § 3, Freiheit von Kunst 
und Wissenschaft, Forschung, Lehre 
und Studium widersprechen. Dort ist 
im Satz 2 die Rede von "Organisation 
des Forschungsbetriebes", "Förderung 
und Abstimmung von Forschungsvorhaben", 
(wobei Abstimmung eine unscheinbare 
Verkürzung von "Aufeinander-Abstim- 
mung" ist, so daß sie fast mit Be
stimmung verwechselt werden könnte), 
weiter von der "Bildung von For
schungsschwerpunkten". Es ist bei der 
Formulierung dieses Satees nicht ganz 
gegenwärtig der § 69, in dem es heißt:
(2) Für Hochschulentwicklungspläne und 
Ausstattungspläne legt das Land allge
meine Grundsätze, Richtwerte und Muster 
fest.

Das heißt nichts anderes, als daß die 
Hochschulen nicht einmal in der Organi
sation mehr frei sind, geschweige denn 
in der Forschung.
Man beachte weiter, daß diese eingeschränk
te Organisation die Freiheit im Sinne von 
S£z 1 nicht beeinträchtigen darf. Da 
heißt es:

(1) Oie Freiheit der Forschung (Artikel 5 Abs. 3 
Satz 1 des Grundgesetzes) umfaßt insbesondere 
die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik 
sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses 

und seine Verbreitung.

Was hier noch eingeschränkt werden 
kann, sind bestimmte Fragestellungen, 
Bewertungen und Verbreitung von be
stimmten Forschungsergebnissen. Da 
aber zur Lösung der Fragen und zur 
Veröffentlichung von Ergebnissen ge
wisse materielle Mittel vorausgesetzt 
werden müssen, und deren Verteilung

■ r
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durch Gremien abgestimmt wird, hängt 
es am Bewußtsein und den Interessen 
der Gremienmitglieder, ob sie sich 
nach so viel Einschränkungen noch 
hinreichend viel Großzügigkeit be
wahrt haben gegenüber unüblichen 
Fragen und Bewertungen. Die Gesetz
geber jedenfalls scheinen an Prob
lemen gesellschaftlichen Lebens 
und deren wissenschaftlich begrün
deten Lösungsmöglichkeiten (im Ge
setzentwurf $ 24, Aufgaben der For
schung) kein Interesse zu haben, 
denn der Absatz 2 dieses Paragra
phen, in dem solche Probleme aus
drücklich zur Aufgabe der For
schung gemacht wurden, wurde ge
strichen. Wer der Auffassung sein 
sollte, daß sich gesellschafltiche 
ftobleme und deren wissenschaftlich 
begründete Lösungsmöglichkeiten 
leicht unter den Absatz 1 dessel
ben Paragraphen, der nunmehr den 
ganzen i 22 ausmacht, subsumieren 
ließe, bemerkt die Unterschiede 
nicht.
S 24 Aufgaben der Forschung
(1) Die Forschung in den Hochschu
len dient der Gewinnung wissen
schaftlicher Erkenntnisse sowie 
der wissenschaftlichen Grundlegung 
und Weiterentwicklung von Lehre und 
Studium. Gegenstand der Forschung in 
den Hochschulen können unter Berück
sichtigung der Aufgabenstellung der 
Hochschule alle wissenschaftlicheü 
Bereiche sowie die Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse ergeben 
können.
(2) Die Forschung in den Hochschulen 
dient auch der Analyse von Problemen 
in allen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens und zeigt wissenschaft
lich begründete Lösungsmöglichkeiten 
auf. Sie soll die besonderen Aufgaben, 
die sich in der Region der Hdöhschule 
stellen, berücksichtigen.

§ 22

Aufgaben der Forschung
Die Forschung in den Hochschulen dient der Ge
winnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiter
entwicklung von Lehre und Studium. Gegenstand 
der Forschung in den Hochschulen können unter 
Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hoch
schule alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
der Praxis einschließlich der Folgen sein, die sich 
aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkennt
nisse ergeben können.

1. Im 1. Satz wird zwar von der Ge
winnung wissenschaftlicher Erkennt

nisse geredet, aber nicht davon, daß 
diese Erkenntnisse aus allen möglichen 
Gegenständen der Erkenntnis gewonnen 
werden sollen. Als besonderer Bereich 
wissenschaftlicher Forschung sind nur 
Lehre und Studium angegeben. Im 2. Satz 
Absatz 2 können Gegenstand der Forschung 
in den Hochschulen "unter Berücksichti
gung der Aufgabenstellung der Hochschule 
alle wissenschaftlichen Bereich sowie die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in der Praxis einschließlich der Folgen 
sein, die sich aus der Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse ergeben können." 
Wenn aber die Aufgaben Stellung in Form 
von Hochschulgesamtplänen den Hochschu
len vorgegeben wird, dannsind alle wissen
schaftlichen Bereich die Bereiche, die die 
Aufgabenstellung berücksichtigen, und da
mit möglicherweise eben nicht mehr alle Be- 0  
reiche. Es ist dies ein eingeschränktes 
"alle".
2. Es wird geschrieben, "wissenschaftliche 
Bereiche". Würden nun die gesellschaftli
chen Probleme aber nicht mehr als Proble
me der Wissenschaft zugelassen, dann wür
de dieser Bereich, auf den alle anderen 
Wissenschaftsbereiche bezogen werden müs
sen , als Gegenstand der Forschung an den 
Hochschulen wegfallen.
3. Die Folgen, die sich aus der Anwendung
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Praxis ergeben können, brauchen nicht 
gleichzeitig als gesellschaftliches Prob
lem aufgefaßt werden. Es ist eine Sache, 
die Wahrscheinlichkeit des Eintretens ei
nes Reaktorunfalles und die Anzahl der mög
lichen Toten auszurechnen; eine andere -
Sache ist es, um die absolute Sicherheit w  
der jetzt lebenden Menschen und der zu
künftigen Generationen weit mehr besorgt
zu sein als um die Profite einer sich ent
wickelnden Kernenergieindustrie. Es ist eine 
Sache, die Zahl der Toten für den Fall 
eines "overkill" auszurechnen; eine ande
re Sache ist es, über solchen kalt
blütigen Umgang mit "Menschenmaterial" 
entsetzt zu sein und nach den Ursachen 
dieser Barberei zu fragen. Wie sehr sich 
diese abgebrühte Form von Wissenschaft 
in den Köpfen der Gesetzgeber eingenis
tet hat, läßt sich an Formulierungen 
wie "Verwendung" von "Mitarbeitern"
($ 64, Abs. 4, § 66 Abs. 1) ablesen, 
als seien Mitarbeiter keine Menschen, 
sondern Werkzeuge oder Material, das 
man zur Herstellung eines Werkstücks 
verwendet.
4. Der Einwand, daß es ja Gesellschafts
wissenschaften gebe, die sich mit sol
chen Problemen befaßten, sticht nicht.
Die zunehmende Anwendung der Methoden
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der Statistik setzt gerade voraus, daß 
man sich die einseinen Menschen zusam- 
mengesetzt denkt aus toten Naturgegen- 
stMnden und sich Gesellschaft denkt 
als ein Sammelsurium von solchen Ein
zelnen, als auf Frage- und Testbögen 
reagierenden Meinungsträge* als Re
gelkreise und Material kybernetischer 
Modelle. Daß der einzelne Mensch ein 
besonderer, nicht austauschbarer, 
nicht "verwendbarer" Mensch ist, 
wird durch die Vorstellungen abstrak
ter Rollen, Schichten und Klassen 
nicht zu Bewußtsein gebracht, sondern 
gusgetrieben. Sie sind Klassifikations
schemata, die nur kritisiert werden 
können, wenn man den Begriff eines 
besonderen, sich selbst bestimmen
den Meuchen hat.
5. Harden solche Methoden benmtzt, die 

A  im besten Falle etwas beschreiben, 
statt die Ursachen des Beschriebenen 
aufzuklren und werden diese Methoden 
dazu noch zum Ausweis größer Wissen
schaftlichkeit gemacht, dann kann einem 
auch um die Freiheit der Methode bange 
werden. Es ist dann wissenschaftlich, 
wenn festgestellt wird, wie oft unsre 
Politiker das Wort "Freiheit" und, in 
verdünnter Form, "freiheitlich" in den 
Mund nehmen. Am Ende ist es sogar wis
senschaftlich zu definieren, was Frei
heit zu sein habe, auch wenn der Be
griff selber dies ausschließt. Zu sa
gen aber, daß Freiheit aggoti nicht 
Freiheit haben ist, und daß wir sie 
nicht haben, das zu sagen lXßt womög
lich böse kommunistische Gesinnung 
durchblicken, auch wenn es nichts wei- 

^ t e r  als liberal und bürgerlich ist. Die 
Schwerpunkte in den Wissenschaften 
verlagern sich immer weiter auf Me
thoden und technische Ausstattung, 
die Resultate der Wissenschaften akku
mulieren sieh unter anderem in den La
boreinrichtungen, an danen die Wissen
schaftler nur noch Anhängsel sind, 
und die Methode macht äch selbständig 
gegenüber dem Gegenstand. Das ist ein 
Grund dafür, daß Methoden der Natur
wissenschaften bewußtlos von den Ge
sellschaftswissenschaften übernommen 
werden. Der Gegenstand wird so gleich
gültig gegenüber den allmächtigen Me
thoden wie das Individuum gegenüber 
dem aufgesetzten Rollenschema. Das Mit
tel wizi zum eigenen Zweck, die Methode 
zum Hauptgegenstand der Forschung.
Das Ziel des Studiums sagt nichts an
deres.

Ziel dti Studiumi
Lehre und Studium tollen den Studenten tu f ein

berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm 
die dafUr erforderlichen fachlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Stu
diengang entsprechend so vermitteln, daß er zu 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, und 
zu verantwortlichem Handeln in einem freiheit
lichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
befähigt wird.

Vor allem anderen als Ziel ein beruf
liches Tätigkeitsfeld zu nennen, daran 
die zu vermittelnden fachlichen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Methoden zu orien
tieren heißt nichts anderes als die Stu
denten auf dies berufliche Tätigkeits
feld zuzurichten. Ziel ist also die Be- 
fähigkng zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ln einem beruflichen Tätigkeitsfeld.
Wir leben, studieren, um arbeiten zu 
können. Wir arbeiten, um leben zu kön
nen, um arbeiten zu können. Leben und 
Arbeit werden identisch, indem das Mit
tel zum Leben, die Arbeit, zu seinem 
eigenen Zweck wird.
Arbeiten kann man nur in der vorhandenen 
wirklichen Gesellschaft. Denken kann man 
in die Vergangenheit und in die Zukunft, 
also das, was nicht mehr oder noch nicht 
wirklich ist. Denken ist die einzige 
Möglichkeit, über einen vorhanden Zu
stand hinauszukommen wenigstens im Be
wußtsein, und erst wenn sich ein solches 
Bewußtsein mit der Arbeit verbindet, dann 
kann durch Arbeit Heues venirklicht werden. 
Da nun das wissenschaftliche Denken 
aus dem Studienziel gestrichen wur
de, müssen wir annehmen, daß es nur 
noch um die bloße Arbeit im Vorgege
benen geht, um die Reaktion auf An
forderungen von außen, und um die 
Anwendung vorgefertigter Muster und 
Regeln. Eine solche Reaktion ist auch 
den Mitgliedern der Hochschule zuge
dacht, man erinnere sich an die Para
graphen 68 und 69. Das bedeutat, daß 
weder über einen gegebenen Zustand 
hinausgedacht werden soll, noch die 
Ursachen des Zustands erkannt wer
den sollen. Da gleichzeitig mit dem 
Verlust des wissenschaftlichen Den
kens zu verantwortlichem Handeln 
in einem freiheitlichen, demokra
tischen und sozialen Rechtsstaat 
befähig werden soll, mußrznan sich 
fragen, was das noch für eine Ver
antwortung sein kann. Wenn wir nur 
auf die herrschenden Verhältnisse 
zugerichtet wenfen sollen, kann diese 
Verantwortung nicht mehr in der 
Bestimmung der Verhältnisse be
stehen, sondern nur noch in unse
rer Zustimmung.
Soll die Verantwortung aber darin 
bestehen, das Unglück dar Menschen

■ "T
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zu beseitigen, dannmußnmuß man sich 
wahrhaftig einen anderen Zustand 
als den jetzigen vorstellen können,
Ober diesen hinasdenken und seine 
Bedingungen erforschen können, um 
mit diesen auch die Verhältnisse 
ändern zu können. Fassen vir Ver
antwortung so auf, dann ist das 
Studienziel widersprüchlich for
muliert. Verantwortung erfordert 
wissenschaftliches Denken, wie \ir 
es verstehen: Die notwendigen Be
dingungen für einen Zustand erken
nen, und wenn wir als mündige Fach- 
vissenschaftler und Staatsbürger 
diesen Zustand für verbesserungs
fähig oder -bedürftig halten, auch 
die Bedingungen für eine solche 
Veränderung zu erforschen. Das 
gilt für alle Gegenstandsbereiche 
des Denkens. Wenn die Gesetzgeber 
wiriiich Verantwortung meinen, dann 
reicht es nicht einmal aus, in ein 
HRG das Ziel wissenschaftlichen 
Denkens aufzunehmen und die Studenten 
entscheiden zu lassen, welche Konse
quenzen sich für sie aus diesem Denken 
ergeben. Wenn die Gesetzgeber wirklich 
Verantwortung meinen, dann müssen für 
alle die Bedingungen zu ihrer wissen
schaftlichen Bildung geschaffen werden. 
Das sind einmal materielle Bedingungen, 
und das ist der freie Zugang zu den 
Hochschulen. Das ist die Freiheit der 
Forschung und eine freie Lehre ohne die 
Kontreollen des Verfassungsschutzes.
Das Verwertungsprinzip des Kapitals, die 
Produktion von Produktionsmitteln, hat 
aber nicht nur über das Studienzikl, 
das Gewicht der von Inhalten abgetrenn
ten Methoden und die Unternehmenslei
tung der Hochschulen durch das Land Ein
gang in das HRG gefunden. I, f 70, An
erkennung von Einrichtungen, heißt es 
im Abs. 1, Nr. 2: "..." dies gilt nicht, 
wenn innerhalb einer Fachrichtung die 
Einrichtung einer Mehrzahl von Studien
gängen durch die wissenschaftliche Ent
wicklung oder das entsprechende beruf
liche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt 
wird." Hier sind die Kriterien für die 
Einrichtung von Studiengängen offenge
legt, und man darf annehmen, daß, wenn 
sie zur Anerkennung einer nicht staat
lichen Hochschule als staatlicher Hoch
schule Kriterien sind, daß sie auch Kri
terien für die Einrichtung von Studien
gängen an staatlichen Hochschulen sind. 
Das berufliche Tätigkeitsfeld wird nicht 
von denHochschulen vorgegeben, sondern 
von der Industrie; die wissenschaftliche 
Entwicklung scheint auch aufgefaßt zu

werden als ein sich außerhalb der Hoch
schulen bewegendes und entwickelndes 
Ding, an dem man Maß nimmt, und nicht 
als Wissenschaft, die in den Hochschulen 
selbst entwickelt wird. Sie erscheint zu
dem als etwas, was eindeutig zu bestimmen 
ist, so daß man mit ihr Weiteres bestim
men kann. Bedeutet die Bestimmung der Wis
senschaften aber ihre Bestimmung durch 
das Land, und läßt sich das Land durch 
das berufliche Tätigkeitsfeld regieren, 
so ist die zarte Anfrage erlaubt, ob es 
sich auch durch die Entwicklungsabteilun
gen der Industrie die wissenschaftlichen 
Tätigkeitsfelder Voraussagen läßt. Die 
Umgehung der Fachbereiche, vielleicht 
auch der Hochschule überhaupt bei 
der Anzeigung von Nebentätigkeiten 
der Professoren (I 52), die For
schung mit Mitteln Dritter (S 25) ^
"im Rahmen ihrer (der Professoren) 
dienstlichen Aufgaben", auch hier 
ohne Angaben gegenüber dem Fachbe
reich, und der Absatz 4 des S S8, 
Zusammensetzung und Stimmrecht, sind 
für eine förderliche Zusannenarbeit 
von Industrie und Land bestens vor
bedacht.
Die "dem Gremium angehörenden sonsti
gen Hochschulmitglieder" werden mit 
dem Absatz 5 desselben Paragraphen 
von der Mehrheit der Professoren des 
zuständigen Organs gewählt. Sie haben 
Stimmrecht in Angelegenheiten der For
schung. Nicht nur über die Aufgaben
stellung für die Hochschulen, son
dern auch über Personen lassen sich 
Industrie und Hochschulen zwanglos j
verbinden. § 2, Absatz 1: "Die Hoch- ^
schulen dienen entsprechend ihrer 
Aufgabenstellung der Pflege und Ent
wicklung der Wissenschaften und der 
Künste durch Forschung, Lehre und 
Studium".
Das Studium wird reformiert (Murück- 
gebildet)

§ 16
Prüfungsordnungen

(i)  Hochschulprüfungen werden auf Grund von 
Prüfungsordnungen abgelegt, die der Genehmi
gung der zuständigen Landesbehörde bedürfen.
Die Genehmigung kann versagt werden, wenn 
eine vorgelegte Prüfungsordnung den Empfeh
lungen einer Studienreformkommission nicht ent
spricht; im übrigen sind die Voraussetzungen für' 
eine Versagung der Genehmigung gesetzlich zu 
regeln. **

_ J»*»m«r dicfcc.
f } \ \ ^  /4rk»k«L...
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(2) In der Prüfungsordnung sind nach Maßgab 
des Landesredits insbesondere die Voraussetzun 
gen für die Zulassung zur Prüfung und deren 
Wiederholung, die Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen, die Prüfungsanforderungen 
und das Prüfungsverfahren abschließend zu re
geln.
(3) Die Prüfungsordnung bestimmt die Regel
studienzeit (§ 10 Abs. 2 bis 4). Sie legt Fristen für 
die Meldung zu Prüfungen sowie Bearbeitungs
zeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungs
arbeiten fest.
Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so 
zu gestalten, daß die Abschlußprüfung grund
sätzlich innerhalb der Regelstudienzeit, spätestens 
aber sechs Monate nach ihrem Ablauf abgenom
men wird.

In S 9 sind die Zusammensetzung und 
der Aufgabenbereich der Studienre- 
formkomnissionen bestimmt.

(3) An den vorgesehenen Studienreformkom
missionen sind Vertreter aus dem Bereich der 
Hochschulen, von staatlichen Stellen sowie Fach
vertreter aus der Berufspraxis zu beteiligen. Bei 
Studiengängen, die mit einer staatlichen Prü
fung abgeschlossen werden, verfügen die Vertre
ter von staatlichen Stellen über mehr als die 
H älfte, in Studienreformkommissionen nach A b 
satz 1 Satz 2 über mindestens zwei Drittel der
Stimmen.

Der alte Absatz (5 10, Abs. 3) ist ge
strichen. In ihm hieß es: "Die von den 
Hochschulen benannten Mitglieder, unter 
denen Hochschulmitglieder aus dem Bereich 
der Lehre und Studenten sein müssen, ha
ben mindestens die Hälfte der Stimmen."
Daß Hochschulmitglieder, und hier nicht 
nur in Forschung oder Verwaltung tätige, 
mindestens die Hälfte der Stimmen haben 
sollten, ist nun weggefallen. Das kann 
jetzt sein, und zwar nur in Studienre- 
fArmkommissionen, die sich mit nicht mit 
ernstlichen Prüfungen abschließenden Stu
diengängen befassen; das muß aber nicht 
sein. Vertreter von staatlichen Stellen 
und Fachvertreter aus der Berufspraxis 
können durchaus die Mehrheit haben. Zu
dem waren im alten Absatz 3 die Fachver
treter aus der Berufspraxis noch näher 
bezeichnet: "Sachverständige, insbesonde
re aus Gewerkschaften, Fachverbänden, Be
rufsorganisationen und aus der Berufsbe
ratung werden als Mitglieder mit beraten
der Stimme berufen oder im Einzelfall hin
zugezogen." Es war außerdem bezeichnet, 
wer benennt. Im neuen Abs. 3 sind Vertre
ter zu beteiligen, wer aber hat hier An
teile zu vergeben?
Bei Studiengängen, die mit einer staatli
chen Prüfung abschließen, haben die Ver
treter von staatlichen Stellen mehr als 
die Hälfte der Stimmen. In Absatz A ist 
ein Satz ausgestrichen, der die Geltung 
des 1. Satzes sowohl für Studiengänge mit 
nicht staatlichem als auch für Studien
gänge mit staatlichem Abschluß fordert.
► —  — ■■

(4) Die Studienreformkommissionen haben den 
Auftrag, binnen vorzugebender Fristen Empfeh
lungen zur Neuordnung von Studiengängen und 
zur Entwicklung eines Angebots von Studien
gängen zu erarbeiten, das den Anforderungen 
des § 4 Abs. 3 N r. 1 bis 3 entspricht. Die Empfeh
lungen beziehen sich auf
1. die Folgerungen, die sich aus der Entwick

lung der Wissenschaften und der beruflichen 
Tätigkeitsfelder sowie aus den Veränderungen 
in der Berufswelt für das jeweilige Ziel und 
den wesentlichen Inhalt eines Studiengangs 
ergeben,

2. die Anforderungen an den wesentlichen Inhalt 
der den Studiengang abschließenden Prüfung 
einschließlich der Anrechnung vorausgegange
ner Studien- und Prüfungsleistungen,

3. die für den jeweiligen Studiengang angemes
sene Regelstudienzeit (§ io  Abs. 2 bis 4).

(5) Die Empfehlungen nach Absatz 4 N r. 1 und 
2 beschränken sich auf Grundsätze; ihnen sollen 
Musterstudien- und -Prüfungsordnungen beige
fügt werden, die Vorschläge für eine nähere Aus
gestaltung der Grundsätze enthalten. Die 
Empfehlungen können auch Reformmodelle vor
sehen, die nur an einzelnen Hochschulen erprobt 
werden sollen.
(6) Die Empfehlungen werden der zuständigen 
Landesbehörde vorgelegt; vor ihrer Verabschie
dung ist den Hochschulen Gelegenheit zur Stel
lungnahme zu geben.

Dat den Hochschulen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu den Grundsätzen 
für die Einrichtung von Studiengän
gen gegeben wird, ist großartig, vor 
allem in Zusammenhang mit Absatz 7:

(7) Die zuständige Landesbehörde kann nach 
Anhörung der Hochschulen verlangen, daß beste
hende Studien- und Prüfungsordnungen der 
Hochschulen den Empfehlungen angepaßt oder 
den Empfehlungen entsprechende Studien- und 
Prüfungsordnungen erlassen werden; statt einer 
Änderung bestehender Studien- und Prüfungs
ordnungen kann sie auch verlangen, daß den 
Empfehlungen entsprechende besondere Studien- 
und Prüfungsordnungen (§ 8 Abs. 2) erlassen 
werden.

Die Regelstudienzeiten sind auch von 
den Studienreformkommissionen "empfeh
len". Und in § 10, Abs. 2 wird gesagt, 
wofür diese Regelstudienzeit maßgebend 
ist. Nicht nur für die Vorschläge der 
Studienreformkommissionen, deren "Mus
terstudien- und Prüfungsordnungen", 
sondern auch für die "Ermittlung und 
Festsetzung der Ausbildungskapazitäten 
(5 29, Abs.l) und die Berechnung von 
Studentenzahlen bei der Hochschulpla
nung (S 69)" gibt die Regelskidienzeit 
das Maß ab. In § 10, Abs. A wird«feut- 
lich gesagt, sie "soll vier Jahre nur in 
begründeten Fällen überschreiten." Die 
Regel der Regelstudienzeit soll ein Zeit
raum von A Jahren sein, in der nach Mög
lichkeit auch noch die Abschlußprüfung 
gepackt werden soll (5 16, Abs.3). Stu
diengänge von drei Jahren Dauer, rech-
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net man die Abschlußprüfung ein, von 
zweieinhalb Jahren, sind ein Schwach
sinn, keine Grundlage für ein Studium.
Im Absatz drei wird so getan, als gäbe 
es vor der Festsetzung der Regelstudien
zeit ein Kriterium für diese von den 
Hochschulen selbst her, und zwar das Stu
dienziel und die Erfordernisse des jewei
ligen Studienganges (d.h. die Erforder
nisse der jeweiligen wissenschaftlichen 
Entwicklung). Daß diese Kriterien aus Be
reichen außerhalb der Hochschulen bloß 
übernommen wurden, sowohl das Studienziel 
wie das, was ihm dient, die Orientierung 
an der wissenschaftlichen Entwicklung,
($ 22) die wissenschaftliche Grundlegung 
und Weiterentwicklung von Lehre und Stu
dium, (§ 67) und die Inhalte, haben wir 
bereits dargestellt. Wenn Mitglieder der 
Hochschulen meinen, daß Studienziel und 
sonstige Kriterien für die Festsetzung 
der Regelstudienzeit von den objektiven 
Interessen der Hochschulen bestimmte Kri
terien seien, und damit die Bestimmung 
der Regelstudienzeit im Interesse der 
Hochschulen liege, dann bilden sie sich 
das ein.
Regelstudienzeit ist bestimmt durch das Ka
pital. Sie soll eine intensivere, mehr 
Kräfte verbrauchende, mehr Waren schaffen
de Arbeit garantieren. Die Waren sind hier 
die geistigen Arbeitskräfte der Studenten. 
Die Studenten sollen sich selber zu ver
käuflichen Waren umarbeiten, damit sie 
auf dem Arbeitsmarkt Abnehmer finden. Nur 
sollen sie das jetztnoch kontrollierter 
tun: kontrolliert durch eine festgesetzte 
Zeit, kontrolliert möglichst durch Ein
heitsprüfungen (z.B. mit Testverfahren, 
wie das in § 33 für das besondere Auswhhl- 
verfahren nahegelegt wird, und unausge
sprochen in § 32, Allgemeines Auswahlver
fahren, wo im Absatz 3 unter Punkt 1 auf
gefordert wird, daß Anforderungen und Be
wertungen für Qualifikationsnachweise 
"vergleichbar" gemacht wenfen), kontrolliert 
durch vorgegebenen Studieninhalte und da
mit Prüfungsinhalte (} 11, Abs. 1 und 2), 
kontrolliert durch die von der Unterneh
mensleitung angestrebte Ausbildungska
pazität (f 67). Die Hochschulen sollen 
die Studenten zu Technikern dressieren, 
zu Bedienern von Maschinen und Rechen
regeln, zu Maschinen, deren Gehirn 
pünktlich nach der Zeit funktioniert, 
wie ein Computer, der am Ende doch im
mer nur das ausspuckt, vorauf man ihn 
programmiert hat. Die Akademie wird 
proletarisch, nicht weil man allen 
Menschen eine akademische Bildung hat

zukommen lassen, sondern weil man da
bei ist, den letzten Rest akademischer 
Bildung zu beseitigen.
Falls die Kontrollen den freien Geist 
noch nicht ganz ausgetrieben haben, 
gibt es noch den 5 28. Er wird ver
harmlosend "Widerruf der Einschrei
bung" genannt, aber er handelt von 
Gewilt. In Absatz 1 Satz 1 wird vor
ausgesetzt, daß mit der Nennung des 
Wortes Gewalt schon klar ist, was Ge
walt ist. Wenn diese unbestimmte Ge
walt i. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hoch

schuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hoch
schulorgans oder die Durchführung einer 
Hochschulveranstaltung behindert 
oder

2. ein Hochschulmitglied von der Ausübung 
seiner Rechte und Pflichten abhält oder ab
zuhalten versucht.

dann kann die Einschreibung zum Stu- 0
dium widerrufen werden Was hier unter 
Gewalt verstanden wird, wird so recht 
deutlich erst mit dem Satz 2 des 1. Ab
satzes in Verbindung mit § 36, Abs. A.

Gleiches gilt, wenn ein Student an den in Satz i 
genannten Handlungen teilnimmt oder wieder
holt Anordnungen zuwiderhandclt, die gegen ihn 
von der Hochschule wegen Verletzung seiner 
Pflichten nach § 3 6 Abs. 4 getroffen worden 
sind.Diese Pflichten sind (§ 36, Abs. A):

(4) Alle Mitglieder und die ihnen gleichgestell
ten Personen haben sich, unbeschadet weiter
gehender Verpflichtungen aus einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis, so zu verhalten, daß die Hoch
schulen und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen 
können und niemand gehindert wird, seine Rechte 
und Pflichten an den Hochschulen wahrzuneh
men. Verletzen Mitglieder der Hochschule oder 
ihnen gleichgestellte Personen die ihnen nach ^
Satz 1 obliegende Pflicht, so richten sich die zu W
treffenden Maßnahmen nach Landesrecht. Ein 
Widerruf der Einschreibung ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 zulässig. § 28 
Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

Also, § 28, Abs. 1 gilt, wenn f 36,
Abs. A gilt, und umgekehrt. Gewalt ist 
das, was den Betrieb stört, und der Be
trieb ist gestört, wenn gegen ihn Gewalt 
gebraucht oder zur Gewalt aufgefordert 
wird.Das nennt man eine Tautologie. Mit 
Paragraphen kann jeder Student exmatriku
liert werden, von dem gesagt wird, er be
hinderte die Erfüllung der Aufgaben der 
Hochschule und ihrer Organe, und er be
hindere andere in der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten; er muß nicht, er- 
kann exmatrikuliert werden.
"Das verschärfte Ordnungsrecht läßt die 
Hoffnung zu, daß linksradikalen Störern 
an manchen Hochschulen endlich das Hand
werk gelegt wird; nur an "manchen" Hoch
schulen deshalb, weil das Ordnungsrecht
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Konsequenzen beinhaltet, die angewendet 
werden können, aber nicht »Basen." 
Dieses Zitat stammt aus der "freiheit
lichen Zeitschrift für Politik, Kultur 
und Gesellschaft", Titel: Student

(Nr. 57, Dez., Jan. 1976, S. 4). Ein 
solches reaktionäres Blättchen kann sich 
leisten zu sagen, wofür oder wogegen ein 
verschärftes Ordnungsrecht ins HRG auf- 
genommen wurde.

A nkollektiv-buch

ö
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Es genügt nicht nur keinen 
Gedanken zu haben, es 
muß auch verboten sein, 
ihn auszusprechen!

Exkun Ober Gewalt

Dia Sozialdemokratie will vergessen machen, dafi d ie«  Gescllschtft durch zahl- 
mich* Grundformen und Richtungen von Cewalt geprägt ist.

Dabei ><nd doch Kriege selbst zwischen hochzivilisierten Kulturen auch 
beute noch keienswegs ausgeschlossen und auch im innerstaatlichen Bereich 
sind die Verhältnisse nicht gerade friedlich.

Wkr nennt man es, wenn Kurzarbeit verordnet wird und Arbeiter auf die Stra
fte, wenn sie .frei’ gesetzt werden? Wie nennt man es, wenn Lohnkürzungen 
vor- und Sozialleistungen zu ruckgenommen werden, wenn die Arbeitsge
schwindigkeit erhöht und die Ausgaben ftir das Bildunga- und Gesundheits
wesen gesenkt werden? Wenn die Sicherheit am Arbeitsplatz so gering ist, 
daft es in der BRD alle 13 Sekunden zu einem Arbeitsunfall kommt?

Wie nennt man es, wenn Luxuswohnungen leerstehen und gleichzeitig Hun
derttausende obdachlos sind? Wie nennt man es, wenn Häuser vom Eigen
tümer kaputt geschlagen werden, wenn Wohnraum zerstört wird, damit auf 
dem Grundstück profitablere Bürotürme wachsen können? Wie heißt das, 
was Menschen zugefiigt wird, wenn sie in Wohnmaschinen -  wie im Mär
kischen Viertel -  kaserniert werden?
Ist diese Gesellschaft gewaltfrei und friedlich, nur weil niemand mehr mit 
dem Knüppel zur Arbeit getrieben wird? Findet sich nicht Gewalt in allen 
Arbeite-, Ausbcutungs- und Abhängigkeltsverhiltnisscn, die in dieser Ge
sellschaft eingegangen weiden? Gibt es nicht eine diesem System eigene, 
in seinen Strukturen angelegte Gewalt?
Wird nicht -  um dieses System zu erhalten -  unmittelbarer körperli
cher Zwang durch Polizei, Justiz und endete Institutionen angewandt?
Ist die im Gewaltmonopol des Staates zusammengefaßte Gewalt keine Ge
walt? Ist Gewalt nur das individuelle und organisierte Aufbegehren gegen 
die diesem System eigenen Zwänge? Ist nur d u  Gewalt, w u  sich gegen 
d u  System und seine Gewaltsamkeit wehrt?

Die Auseinandenetzung um die sogenannte innere Sicherheit bi der BRD 
ist weitgehend durch die Verleugnung struktureller gesellschaftlicher und 
institutioneller staatlicher Gewalt charakterisiert. Dem en tbrich t die Pro
jektion von gesellschaftlicher Aggressivität auf alle als .verfassungsfeindlich' 
stigmatisierten systemkritischen (und d u  heißt linken) Gruppen. 
Strukturelle terellrcheftliche Gewalt, den gesellschaftlichen Verhältnissen 
immanente Gewalt, ist bestenfalls ein Thema für Wissenschaftler und 
.linke Spinner'.

Die herrschende Wissenschaft und Publizistik versteht unter (öffentlichem) 
.Frieden’ immer nur d u  Fehlen von sichtbarer Gewaltsamkeit. Dieser kann 
einem Friedhofsfrieden sinnverwandt gesehen werden, da kein Realfrieden 
sozialer Gerechtigkeit zugrunde liegt, sondern die Repression jeglicher 
individueller und sozialer Regung durch die staatlich zusammengefaßte Ge
walt stattfindet.
Staatliche Gewaltauwbunt steht unter einem Tabu. „So kommentierte 
der Bundestagsabgeordnete FSchäfer (SPD) die bekanntlich damals mit 
Waffengewalt durchgesetzte Festnahme von Mitgliedern der Baader-Mein- 
hof-Gruppe in der BT-Sitzung vom 7.6.72 wie folgt: .Wir haben dankbar 
festzustellen, daß keine SteDe in der Bundesrepublik...sich in den Teufels
kreis der Gewaltanwendung hineinziehen ließ. Wäre das eingetreten, hätte 
diese Bande schon einen Teil ihres gesteckten Ziels erreicht, indem sie die
sen Staat dazu gebracht hätte, mit Gewalt gegen Gewalt zu handeln'." 
(Ridder/Ladew a.a.0.)
Unter die tyitem feindbdte. rystemsprenrende Gewalt wird demgegenüber 
tendenziell auch jedes friedliche, nur verbal offensive politische Auftreten 
subsummiert. In Begriffe wie K am pf (gegen die Berufsverbote z 3 .)  und 
.Widerstand' (gegen PolizeiwillkUr z.B.) wird ohne weiteres eine Tendenz 
zur Gewalttätigkeit hineingelegt und jede abweichende Sclbstinterpretation 
im .Anhörungsverfahren' zJB. als von vornherein .unglaubhaft’ abqualifi- 
ziert, was die Betroffenen natürlich nicht .widerlegen’ können.

.Die Bevölkerung muß an den Anblick von mit Maschinen- 
pistolen bewaffneten Polizisten genauso gewöhnt werden 
wie ans Steuerzahlen."
Der nordrhein-weitfdUtche Innenmtruiter Weyer cnUfiUch 
einer bewaffneten Großfahndung

in
unseren
tollen
buch’und broschüren I
und schallplattenprogramn

wir haben alle lp's vom wolf bieraann 
die palestina-nr. 2(berichte aus dem libanon) 
broschüren Uber den f88a und S13Ia(I3. atraf- 
rechtsänderung)
zu den berufsverboten sind materialien da!

Arno Münster 
Portugal

IVter Schneider 
...schon hist du ein 
Nerfiissuniisi'eind 

Helga \1. Novak 
Balladen
vom kurzen Prozeß

JT HäMMi Uunr 
fr * iH.si.tltl W.vä

_____ iKrise
und G egenw ehr

J  KC. Delhis 
i Hin Bankier auf der 
i Flucht

also die ganzen bücher, die mer habbe zählen wir nicht auf— kommt,schaut,kauft

der Leser
j f f t x  t
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REsoLTJTioM Zentralrat & Basisgruppen
Mit der Verabschiedung durch den Bundesrat trat das neue Hoch
schulrahmengesetz! in Kraft. Damit hat sich die Legislative der 
BRD das Verdienst erworben, eine Zeit wissenschaftlicher Arbeit 
zu prägen, die ohne wissenschaftliches Denken auskommt. Die Be
fähigung zum wissenschaftlichen Denken wurde aus den Zielen 
des Studiums gestrishen. Statt "bete und arbeite" heißt es nun 
"arbeite, ohne zu denken". Wenn wir befähigt werden sollen, 
verantwortlich zu handeln in einem freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat, was auch unter dem Studienziel auf
geführt ist, dann setzt gerade dies ein begründetes Urteil 
über die Bereiche voraus, in denen gehandelt werden soll.
Handeln auf guten Glauben hin wäre verantwortungslos. Ein be
gründetes Urteil ist ein wissenschaftliches Urteil, urteilen 
und begründen fallen in den Bereich des Denkens; wenn wir nicht 
mehr wissenschaftlich denken sollen, wie sollen wir dann ver- 

r antwortlich Handeln können?
WIR FORDERN DIE WIEDERAUFNAHME DER BEFÄHIGUNG ZU WISSENSCHAFT- rLICHEM DENKEN UNTER DAS STUDIENZIEL, UND FORDERN, DASS ES VOR
ALLEN ANDEREN TEILZIELEN AN DIE ERSTE STELLE GESETZT WIRD.

Regelstudienzeit, Regelung der Zulassung zu den Hochschulen, der 
Mitbestimmung der Studenten und des Widerrufs der Einschreibung 
verhindern die Befähigung zur Verantwortung.
Abstrakte Zeit kann kein Maßstab sein für die Gestaltung der 
Studiengänge und Prüfungsordnungen, für Sicherstellung des Lehr
angebots und Berechnung von Kapazitäten und Sudentenzahlen. Ein 
für das Studi^um vorgegebener Zeitraum ist kein Kriterium für 
die Auswahl bestimmter Studieninhalte und dementsprechend Prü
fungsinhalte, kein Kriterium für Inhalt und Qualität des Lehr
inhaltes. Erst reoht kann ein vorgegebener Zeitraum nicht maß
gebend sein für das Recht auf freien Zugang zu den Hochschulen 
und den dafür erforderlichen Ausbau der Kapazitäten. Die Hoch
schulen sind Anstalten öffentlichen Rechts, kein Unternehmen, 
die das Verhältnis von input und output mit dem Ziel größt
möglichen Gewinns zu kalkulieren haben. Wissenschaftliches 
Daken und Freiheit lassen sich nicht kalkulieren. Wenn sich die f
Hochschulen unter das Prinzip des möglichst großen Ausstoßes an 
Waren in möglichst kurzer Zeit mit möglichst geringem Kosten
aufwand beugen, dann herrscht über sie ein ökonomisches Prinzip, 
lind die Freiheit der Wissenschaft, Lehre und Forschung ist nicht 
gewährleistet. Sie sind dann Zulieferbetriebe von technischen 
Arbeitskräften für die Industrie, keine Stätten wissenschaftlicher 
Bildung.
Daß bei der Festsetzung der Regelstudienzeiten zB die allgemeinen 
Studienziele und besonderen Erfordernisse des jeweiligen Studien
ganges großzügig berücksichtigt werden sollen, ist uns zu wenig.
Die Inhalte der Wissenschaften und ihre Systematik, das Recht 
auf freien Zugang zu allen Bildungseinrichtungen müssen die 
Studienzeit und Studentenzahlen bestimmen. Die Ökonomie soll ein 
Instrument in den Händen der Menschen sein, nicht die Menschen 
Instrumente der Ökonomie.

WIR FORDERN DESHALB DEN FREIEN ZUGANG ZU ALLEN HOCHSCHULEN UND 
UNIVERSITÄTEN{ DIE AUFHEBUNG DER REGELSTUDIENZEIT', EIN QUALU 
TATIVES STUDIUM UND DIE SICHERUNG DER MATERIELLEN BEDINGUNGEN,
OHNE DIE KEIN STUDIUM MÖGLICH IST.
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Den Studenten werden die Bedingungen zu einem wissenschaftlichen 
Studium auoh dadurch entzogen, daß ihre Mitbestimmung bei For
schungsvorhaben und Berufungen aufgehoben ist und damit die 
Mitbetsimmung der Qualität der Lehre. Stimmen sie also mit, dann 
haben sie das zu verantworten, was die Mehrzahl der Professoren 
bestimmt. Der Geschlagene soll das verantworten, womit er ge
schlagen wird. Sine solche Art der Verantwortung lehnen wir ab.
Vir lehnen noch schärfer die Anmaßung der Legislative ab, die 
das Ausmaß unserer Betroffenheit bestimmen will, um unter anderem 
daraus das Recht der Mitwirkung an Gremien und die Stimmenver
hältnisse ig den Gremien abzuleiten. Betroffen sind von den 
Fragen der Hochschule alle Bürger, denn statt auf alle Bereiche 
der Bildung und Arbeit freies Denken und Handeln auszuweiten, wie 
es Aufgabe eines freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates wäre, wird es im letzten noch übrig gebliebenen 
Bereich, den HochBohulen gestrichen. Damit diese unsere Betroffen
heit sich nur mäßig oder gar nicht artikuliert, wurde die 
Bildung von Studentenschaften zu einer Kann-Bestimmung gemacht. 
Damit ist lhze Aufrechterhaltung nicht mehr durch ein allgemeines 
Gesetz verbürgt. Für den Fall, daß das Landesrecht Studenten
schaften vorsieht, haben sie ein hochsohulpolitisohes Mandat, das 
absurd ist ohne allgemeinpolitisches Mandat. HochBchulpolitik 
bezeichnet das politische Verhältnis von Staat und Hochschule 
und muß deshalb beide Seiten des Verhältnisses, also auch den 
Staat, ln ihre Überlegungen mit einbeziehen. Dann müssen politi
sche Äußerungen über die Hochschule auch notwendig Äußerungen 
über den Staat sein. Eine Trennung beider Bereiohe ist darum 
willkürlich.
WIR FORDERN ZUR WAHRNEHMUNG DER UNS BETREFFENDEN BELANGE DIE 
EINRICHTUNG BZW ERHALTUNG DER STUDENTENSCHAFTEN UND DIE AUF
HEBUNG DER WILLKÜRLICHEN TRENNUNG VON POLITIK UND HOCHSCHUL- 
TOLITIK.

Im § 31 über den Widerruf der Einschreibung hat der Vermittlungs* 
aussohuß den Passus "Anwendung körperlicher Gewalt oder durch 
unmittelbare Bedrohung mit Gewalt" ersetzt durch "Anwendung 
von Gewalt, Aufforderung zur Gewalt oder durch Bedrohung mit 
Gewalt". Gewalt ist nicht mehr nur körperliche, unmittelbare 
Gewalt, sie kann nun alles sein, was "den bestimmungsmäßigen 
Betrieb einer Hochschuleinrichtung" usw behindert, denn worin 
sie unabhängig von der Behinderung besteht, ist nicht gesagt. 
Damit muß die Interpretation willkürlich werden. Willkür aber 
und Paragraphen, die diese zulassen, sind sicher Formen von 
Gewalt, gegen die einmal die Eindeutigkeit des Rechts und der 
Rechtssprechung gesetzt war.
WIR FORDERN DIE GlNZLICHE STREICHUNG DES PARAGRAPHEN 31 DES 
HOCHSCHULRAHMENGESETZES.
Da das Hochschulrahmengesetz außer den angegebenen Stellen noch 
weitere Regelungen enthält, die geeignet sind, Studenten zwar 
zum Arbeiten,nicht aber zu freiem selbstbewußten Denken und 
Sandeln zu befähigen,
LEHNEN WIR DAS HRG INSGESAMT AB. WIR BESTEHEN AUF DER UN AN 
GEASTETEN WÜRDE DES MENSCHEN.
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Für eine demokratische Hochschulreform!

t)er MSB Spartakus hat in diesem Semester schon mehrmals über das HRG informiert, 
ebenso der AStA in der letsten WUB-Ausgabe.
Wir möchten deshalb an dieser Stelle die Frage diskutieren: Was können vir tun, 
um die Durchsetsung des HRG su verhindern?

Die Verabschiedung des HRG ist nicht nur bei allen wichtigen Studentenorganisa
tionen (MSB, SHB, Juso-HSG, LHV und VDS) auf Widerspruch gestoßen, sondern auch 
in den Reihen der SPD und FDP. Besonders den bi IdungspäH. tisch engagierten Kräften 
an der Basis dieser Parteien ging die Kompromißbereitschaft der SPD- und FDP-Füh- 
rungen gegenüber der CDU/CSU zu weit.
In einer Situation, in der sieh der Spielraum für integrationistische Reformen ver
ringert hat, zeigt sich die Schmidt-Regierung gewillt, einen harten Kurs des Abbaus 
demokratischer Rechte und der sozialen Demontage zusammen mit der CDU/CSU auch gegen 
Widerstände in dev eigenen Partei durcheusetzen.

Deutlicher denn je erweist sich das kapitalistische System in der BRD als unfähig, 
das Bildungs- und Sozialwesen entsprechend den Bedürfnissen der arbeitenden und 
lernenden Bevölkerung auszubauen. Wo ist die so viel gepriesene Chancengleichheit 
und soziale Sicherheit?
Tagtäglich hören wir von neuen Sparmaßnahmen, werden soziale Reformen gestrichen 
bzw. abgebaut, Audildungsförderung gekürzt, Lehrerplanstellen gestrichen usw.
Die Regierung streicht im Bildungs-tnd Sozialbereich wo sie nur kann, sie nennt 
es "Beseitigung von Wildwuchs"; auf der anderen Seite werden dem Großkapital 
Milliarden in den Arsch geblasen in Form von hohen Rüstungsaufträgen, Subventionen 
und Arbeitsplatzbeschaffungsgelder, mit denen dann Arbeitsplätze wegrationalisiert 
werden.
Kosten für Ausbildung sind Abzüge vnn Profit des Großkapitals, also "Wildwuchs", 
den man beseitigen muß.
Deshalb ist man derzeit bemüht, eine Reform des Studiums durchzuführen mit dem 
Ziel eines möglichst reibungslosen Ausstoßes en spezialisierter, einseitig aus
gebildeter Rezeptanwender - auch Fachidioten genannt.
Mit der Studienreglementierung soll die Demokratisierung von Forschung und Lehre 
abgeblockt werden. Um zu garantieren, daß die Bildungsinhalte den Interessen des 
Großkapitals entsprechen, schränken die Herrschenden die Selbstverwaltungsrechte 
der Hochschulen ein.
Damit die Hochschule schön "friedlich" wird, sieht das HRG vor, daß eine Verfaßte 
Studentenschaft (AStA, Fachschaftsvertretung, VDS) gebildet werden "kann", muß es 
aber nicht. Sie kann also, wie in Bayern bereits geschehen, gesetzlich abgeschafft 0  
werden. Mit dem Oddnungsrecht sollen Interessenvertreter der Studenten eingeschüch
tert und als "Rädelsführer" und "Störer" exmatrikuliert werden. Ebenso soll mit 
dem Ordnungsrecht die Kritik reaktionärer, gewerkschaftsfeindlicher Bildungsinhalte 
unterbunden werden.
Das HRG ist gewißt ein schwerer Anschlag auf unsere demokratischen Rechte, es be
steht aber auch kein Grund zur Resignation.
Erstens laufen die Formierungsversuche an den Hochschulen schon seit einiger Zeit, 
wie z.B. die gesetzliche Abschaffung der Verfaßten Studentenschaft in Bayern, der 
Versuch, den Marburger AStA abzusetzen oder die Einführung verschärfter Prüfungs
und Studienordnungen.
Zweitens ist das HRG noch nicht durchgesetzt, und das sehen die Herrschenden auch.
'*Mit dem Instrumentarium des Gesetzes muß die Koalition jetzt um die Hochschulen 
kämpfen: um die Auslastung ihrer Kapazitäten, um die Studienreform", schreibt (hr 
Staatssekretär im Bundeswissenschaftsministerium, Peter Glotz.
Drittens sei darauf verwiesen, daß unser Kampf gegen das HRG nicht gegen eine 
unüberwindliche Mauer gerichtet ist.
Erfolge sind Möglich! In Bayern, wo seit einem Jahr ein Hochschulgesetz gilt, 
das z. T. noch reaktionärer ist als das HRG, konnte die CSU bis heute die Verfaßte



21
Studentenschaft nicht aus der Welt schaffen. In Marburg mußte der AStA auf Grund 
des geschlossenen Handelns der Studenten und einer breiten Solidarität seitens 
der Gewerkschaften und deren demokratischen Organisationen wieder eingesetzt wer
den.
Wachsam müssen wir alle Versuche, die reaktionären Bestimmungen des HRG auf Lan
des- und Hochschulebene zu Anwendung zu bringen, verfolgen und beklmpfen:

- Innerhalb von 3 Jahren sollen alle Landerhochschulgesetze 
dem HRG angepaßt werden.

- Einführung verschärfter Prüfungs- und Studienordnungen.
(z. B.: Der Leiter des Prüfungsamtes für das Lehramt an 
Gymnasien hat einen Brief an die Professoren verschickt, 
in dem er die Professoren darauf hinweist, angesichts der 
Lehrerarbeitslosigkeit die Notengebung für die Examen zu 
überprüfen.)

- Einführung eines Haus- und Ordnungsrechts 
(konnte bisher in Darmstadt abgewehrt werden)

Dabei kommt es in den dabei entstehenden Konflikten darauf an, örtliche oder lan
desweite Forderungen mit der Forderung nach Novellierung des HRG entsprechend den 
zentralen Forderungen der Studenten zu verbinden:

- Für die gesetzliche Verankerung der Verfaßten Studentenschaft 
mit Beitragshoheit, Satzungsautonomie und Recht zur gesellschaft
lichen Interessensvertretung der Studenten, d. h. dem politischen 
Mandat!

- Kein Ordnungsrecht! Für freie politische und gewerkschaftliche Be
tätigung! Für ungehinderte Kritik reaktionärer, gegen die Interes
sen der arbeitenden Bevölkerung gerichteter Lehrinhalte!

- Keine Festsetzung von Regelstudienzeiten mit Zwangsexmatrikulation!
- Für«demokratische Selbstverwaltung der Hochschulen! Keine staatliche 
Fachaufsicht in Forschung, Lehre und Berufungen!

- Für die Kontrolle sämtlicher Forschungsvorhaben und Projekte durch 
die Fachbereiche!

Diese Forderungen treffen auch auf Unterstützung der Gewerkschaften und fortschritt
lichen Hochschullehrern.
Daneben mußt der Kampf für bessere materielle Studienbedingungen, soziale Absiche
rung des Studiums, Ausbau der Hochschulen und Abbau des NC fortgesetzt werden.
Voraussetzung für einen erfolgreichen Kmapf ist das einheitliche Handeln aller fort 
schrittlichen Studenten ebenso wie das Bündnis mit Hochschullehrern und Gewerk
schaften.
Das HRG ist nicht nur Sache der Studenten.
Im Kampf um eine demokratische Hochschulreform geht es um die Frage: Wissenschaft 
für wen und in wessem Interesse?

Vollversammlung der Fachbereiche

Mathematik und Physik  
Di. 27.1. Raum 2/214 14.00Uhr
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SHI su HRG

Das HRG beschließt - neben den zur Zeit üblichen institutionalfcn.Verschärfungen - 
daß es in Zukunft an den Hochschulen keine Konflikte mehr geben wird. Wer den so 
per Gesetzt erfundenen "Gemeinschaftsfrieden" beispielsweise an der TH durch Wort,
Sdrift und Tat zu "stören" eich anschickt (ein Begriff aus dem preußischen Obrig
keitsdeutsch, meistens gebraucht im Zusammenhang mit "Ruhe"störern oder Querulanten), 
so11 künftig zwangsexmatrikuliert werden.
Wo nun, so könaen wir fragen, besteht der "Gemeinschaftsfrieden" an der TH? Da gibt 
es also Leute, die Verordnungen treffen, und alle anderen, die aufgrund anderer In
teressen was dagegen sagen, stören den Gemeinschaftsfrieden. "Frieden" heißt also hier: 
Klappe halten, Schütze Arsch! Treten se man' ins Glied zurück, sind doch alle eine 
große Familie, was?
Natürlich ist denen, die diese Gesetze (sowohl HRG als auch die ff 130 a und 88 a) 0  

gemacht haben, klar, daß es diesen schönen "Frieden" gar nicht gibt, sonst h&tte man ja 
das Gesetz nicht beschließen müssen. Hier wird aber mal wieder so getan, als sei das 
Volk eine Einheit, als gäbe es keine Konflikte. Dazu kann man - aber am besten in einem 
ausländischen - WÖrterbüchVnachschlagen, wie dort definiert ist, wenn Politiker mit 
"dem Volk" als Eifieit umgeben, die einig hinter einem steht...
Die Gesetze sind also gemacht worden, um Konflikte zu verhindern - Konflikte, von 
denen man nur allzu gut weiß, daß sie bestehen, deshalb ist man ja auch beunruhigt 
und handelt unter Maihofers Parole: "Mit dem Schlimmsten rechnen, schon jetzt das 
äußerste dagegen unternehmen."
Das geschieht auf folgende Weise: Man weiß, daß diese Konflikte politische sind,aber 
das dürfen sie nicht sein, denn "politisch" ist ja angeblich alles in Ordnung.
Dafür i#* Deutschland schon lange bekannt, man denke an Ordnungshüter wie Krähwinkel, d^j 
den Steinschen Begriff der "Ruhe als erster Bürgerpflicht" auf das Niveau dtner 
Kathederbürokratie brachten; unter Hitler nannte man es "Volksverhetzung", und für 
durch speziell diese Tradition geprägte Zeitgenossen wie Sabais ist politische Agitation 
"Belästigung der Bürger", die den "Angriffsweg der Feuerwehr" blockiert."Anpreisung 
von Meinungen... politischer Gruppen oder sonstige platzraubende Aktivitäten" werden 
einfach als "narrenaufreibendes Spießrutenlaufen für die Fußgänger" bezeichnet und 
von Sabais verboten, der dies vor dem Magistrat als "Entrümpelung" bezeichnet.
(Alle Zitate aus: Darmstädter Echo vom 16.1.76, Seite 5).
Aufrührerische Begriffe wie Ausbeutung, Unterdrückung und Arbeiterklasse sind peri
Gerichtsurteil seit 1964 verboten, wer sie gebraucht ein Staatsfeind, Volksfeind oder 
Friedensstörer und kann bestraft werden.
Aus der angesprochenen speziellen Tradition unseres bürgerlichen Staates können wir 
aber zumindest lernen, daß der bürgerliche Staat nichts oder wenig aus seiner Tradi-
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tion gelernt hat, denn es ist schon ziemlich oft ziemlich viel verboten worden, nur 
ist eben die Durchsetzung von Verboten eine Machtfrage, und genau auf dieser Ebene 
sollte »an auch das Ganze betrachten.
Solange wir, zum Beispiel als Studenten, nicht stark genug sind unsere Interessen 
durchzusetzen, ist es falsch, dem Staat und seinen -Schützern ins Messer zu laufen.
Man muß sich also mit etwas Phantasie überlegen, wie man auch weiterhin Konflikte 
beispielsweise darstellen kann, die Parole "Weg mit dem Paragraphen soundsoviel" 
oder "Für Demokratie" nutzt da hält allein ziemlich wenig, dafür wird man höchstens 
bestraft.
Es glaubt niemand im Ernst daran, daß es in der Zukunft keine Konflikte geben wird, und 
wir meinen,daß wir Konflikte auch austragen müssen, um sie für alle Betroffenen sicht
bar zu machen. Durchsetzung von Interessen ist eine Machtfrage, und über gewisse 
Zeiträume hinweg werden sich auch die jeweiligen Verfasser von Gesetzen neuen Reali
täten anpassen müssen. Diese neuen Realitäten müssen von uns, von allen Betroffenen 
geschaffen werden - im Rahmen der Freiheitlich Demokratischen Grundordnung versteht 
sich, wie wir an dieser Stelle immer wieder betonen müssen.

SHI Darmstadt
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RÜCKNAHME DES HOCHSCHULRAHMENGESETZES DURCH DIE SPD !

Wir Studenten sind an die Hochschule gekommen, mit dem Wunsch, 
ein wissenschaftliches und qualifiziertes Studium zu absolvie
ren. Wir haben die Vorstellung gehabt, uns wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse aneignen zu können , die uns einen 
Überblick über ein größeres Fachgebiet verschaffen und uns zu 
selbständig schöpferischem Handeln befähigen sollen. Schließ
lich möchten wir auch einen Arbeitsplatz haben, der unserer 
Ausbildung entspricht, uns ein geregeltes Einkommen sichert und 
wo wir unser Wissen und Können zum Wohle der Menschen verwen
den können.

Dies alles sind berechtigte Wünsche und Interessen, auch und 
gerade wenn wir uns mit einer Studiensituation konfrontiert se
hen, die allen unseren Forderungen Hohn spricht:* 0
— Die BAFöG-Sätze liegen unter dem Existenzminimum, sie sinken 
von Jahr' zu Jahr. Viele Studenten können sich nicht auf ihr 
Studium konzentrieren, weil sie jobben müssen.

--Die sozialen Leistungen des Studentenwerkes werden ständig 
weiter abgebaut (Sozialbeitragserhöhung, Liquidierung der 
studentischen Krankenkasse, Mensapreiserhöhung).

— Überfüllte Seminare, Vorlesungen und Übungen, die ein Aneignen 
und Verstehen des Stoffes unmöglich machen. -

— Planstellenbesetzungssperre an den Hochschulen,
— für 1976 wurden wieder die Gelder für Hilfsassistenten gekürzt, 

d.h. es werden HiWi's entlassen, Übungen fallen aus usw. 0

HRG : HOCHSCHULE IM WÜRGEGRIFF
Gnadenlos wird den Hochschulen weiter der Geldhahn zugedreht.
1974 erklärte der Präsident der THD , daß seit 1970 die Mittel 
pro Student um 40 % zurückgingen. Jetzt wurde im Bundestag ein 
HRG verabschiedet, dessen Maßnahmen eindeutig sind:
— Regelstudienzeiten von 6 - 8  Semestern für alle Studiengänge. 
Das bedeutet Zustände, wie sie heute an Bundeswehrhochschulen 
herrschen: trotz glänzender materieller Absicherung (Leut
nantsgehalt) fallen sehr viele Studenten durch, da sie den
permanenten Stress nervlich nicht verkraften.

|
--"Stoffentrümpelung" durch Studienreformkommissionen, in denen 

stimmberechtigte Vertreter des Staats und der Industrie sitzen.
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— Direkte staatliche Kontrolle über die Hochschule durch ver- 
* schärfte Fach- und Rechtsaufsicht des Kultusministeriums,das 
bedeutet die drastische Einschränkung der Freiheit von Lehre, 
Forschung und Studium. Ohne diese Freiheit sind Gewinnung und 
Aneigung wissenschaftlicher Erkenntnisse unmöglich.

— Abbau der demokratischen Rechte und Freiheiten der Studenten 
durch Ordnungsrecht und Zerschlagung studentischer Interessen
vertretungsorgane .

Doch nicht nur an .den Hochschulen, sondern im gesamten Bildungs
bereich verschlechtern sich die Bedingungen: Lehrermangel, Lehr
stellenverknappung, Kampf um Ausbildungs- und Studienplätze.
Die letzten beißen die Hunde: Alkoholismus, Jugendkriminalität und 
Drogensucht sind gerade bei arbeitslosen Jugendlichen angestiegen. 
Eine ganze Generation Von Jugendlichen muß erfahren, daß eine ma
teriell abgesicherte und qualifizierte Ausbildung heute nicht mehr 
möglich ist.

WEM NÜTZEN MAßNAHMEN WIE DAS HRG?

"Die Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft haben auch un
ter der sozialliberalen Koalition von den Wissenschaftsausgaben 
des Bundes am meisten profitiiert." (Bundeswissenschaftsminister 
Leussinck in der FR v. 9.3.72). Es war der parteilose Leussinck, 
der die Forderungen der 69er Studentenbewegung zum Anlaß nahm, ein 
HRG äuszuarbeiten. Er war ehemaliger Manager bei Krupp, die erste 
Firma, die Ausbildungsstufenpläne für Lehrlinge einrichtete, d.h. 
die Ausbildungsdauer und -inhalte direkt nach dem Bedarf der In
dustrie regelte. Leussinck hatte nun als direkter Vertreter der 
Großindustrie in der Regierung damit begonnen, auch die Hochschu
len im Interesse des Kapitals zu rationalisieren.

Im Rahmen einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise sind Bil
dungsausgaben unnütze Kosten für die Unternehmer. Staatliche Sub
ventionen und "Konjunkturspritzen" sind für die Sicherung der Pro
fite weitaus wichtiger! Vor allem 1974/75 wurden 70 % dieser 
Subventionen zu Rationalisierungsmaßnahmen, d.h. Entlassungen ver
wendet !

/

Die finanzielle Austrocknung der Uni's und vor allem dieses 
HRG zeigen also, welche Anfordrungen heute das Kapital an die Hoch
schulen stellen muß: sie sollen möglichst wenig Studenten schnell, 
billig und verwertbar ausbilden. Die Interessen der Betroffenen 
fallen dabei vollkommen unter den Tisch .
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Der Versuch der Unternehmer, ihre wirtschaftliche Krise auf 

dem Rücken der Lohnabhängigen, Lehrlinge, Schüler und Studenten 
zu lösen, wächst sich zu einer Krise der kapitalistischen Gesell 
Schaftsordnung aus : Die zügellose Profitjagd greift neben dem 
Lebensstandard der Bevölkerung auch Wissenschaft, Ausbildung und 
Kultur an. Um den Widerstand der Betrofffenen gegen diese Krisen 
abwälzung zu verhindern, wird die Einschränkung demokratischer 
Rechte und Freiheiten immer weiter vorangetrieben.

DAS HRG IST VERABSCHIEDET - ABER NOCH NICHT DURCHGESETZT

Das 6-jährige Gerangel bei der Verabschiedung des HRG's zeigt 
aber auch die Schwäche des Kapitals, das nicht stark genug ist, 
direkt und offen mit seinen Parteien CDU/CSU und FDP den Hoch
schulen sein Krisenprogramm aufzuzwingen. ^
Der Widerstand der Betroffenen, der sich in Demonstrationen, Ver
sammlungen und Streiks ausdrückte, und als Folge davon die Unstim
migkeiten in Bundestag und Bundesrat, konnten die Verabschiedung 
des HRG's lange Zeit verhindern.

Um das HRG doch noch verabschieden zu können, wurde anlässlich 
der Krise eine Hetze gegen die "Parasiten” und "Privilegierten" 
an den Hochschulen entfaltet. Schließlich war es noch notwendig, 
daß die SPD vor dem Druck der CDU/CSU zurückwich und vor den 
Profitinteresssen des Kapitals kapitulierte. Damit schlug die SPD 
ihrem Wahlauftrag von 1972 mitten ins Gesicht! Sie, die damals mit 
dem Ziel des demokratischen Sozialismus antrat, wurde von Millionen 
gewählt, um Bildungs- und Sozialreformen im Kampf gegen das Kapital^ 
und seine Parteien FDP und CDU/CSU durchzusetzen.
Der Wahlsieg der SPD von 1972 war daher vor allem ein Sieg und 
ein Erfolg ihrer Wähler gegen das Kapital und seine politischen 
Vertreter. Wenn die SPD heute solche Gesetze wie das HRG mittrfigt 
und verabschiedet, greift sie die Errungenschaften der Lohnabhängi
gen an, macht sie sich damit zum Handlanger des Kapitals.

Durch die Verabschiedung des HRG's allein ist noch nichts ge
regelt. Es ist verabschiedet, aber noch nicht an den Hochschulen 
durchgesetzt.
Genau das gilt es zu verhindern. Dazu ist es notwendig, daß die 
Einheit aller vom HRG Betroffenen hergestellt wird. Durch große 
Protestveranstaltungen von Studenten,Assistenten und Professoren 
und Angestellten muß die Verteidigung von Wissenschaft, Forschung^ 
Lehre und Studium gegenüber jeglichen Eingriffen des Staates
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begonnen werden.
Treten wir ein für den freien Zugang zu allen Bildungseinrich

tungen, für freie gewerkschaftliche und politische Betätigung 
an der Hochschule, für ein qualifiziertes und materiell abgesicher
tes Studium!

Kommt deshalb alle zur TH-Vellversammlung am 29. 1. 1976 
um 44°° im Audimax.

an der Assistenten und Professoren teilnehmen werden!
Beteiligt euch an den Aktionsgruppen des AStA und der Fachschafts
vertretungen!

Diesen Widerstand müssen wir landes- und bundesweit organisieren. 
Unser AStA muß daher in der hessischen Landes-ASten-Konferenz und 
in den Vereinigten Deutschen Studentenschaften für regionale und 
nationale Kampfmaßnahmen gegen das HRG eintreten.
Ziel unserer Aktionen muß es sein, daß die SPD die Landeshochschul
gesetze nicht an das HRG anpaßt und die Rücknahme des HRG' s durch
setzt !
Wir werden dafür eintreten, daß auch die Darmstädter Landes- und 
Bundestagsabgeordneten diese Forderung unterstützen!
Der Kampf gegen das HRG ist jedoch nur ein Schritt im Kampf gegen 
die Abwälzung der Krisenlasten auf unserem Rücken. Solange sich 
jedoch einige Wenige auf Kosten der Arbeit von Millionen bereichern, 
wird es keine grundlegenden Verbesserungen der Lebens- und Aus» 
bildungsbedingungen der Lohnabhängigen und Jugendlichen gehen.
Wir treten deshalb für eine neue, freie und gerechte Gesellschafts-* 
Ordnung ein, für den Sozialismus.

Die Juso-Hochschulgruppe trifft sich Jeden Mittwoch um 1900 im 
alten Hauptgebäude , Raum 11/102.

K»mmt zur DISKUSSI0myEffAA/3X4m w e  Jler ]U$0-HSG :
WIE KÖNNEN WIR PIE DURCHSETZUNG OES HR& VERHINDERN l

MITTWOCH, 18.A.-U, 49 **' HAAfAOO
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BANKROTT DER BÜRGERLICHEN HOCHSCHULPOLITIK
Seit über lo Jahren schon flickschustern die bürgerlichen Politiker an der Reform der Hochschule. 
Solange es den Anschein hatte, als ob es mit der k a p i t a l i s t i s c h e n  Wirtschaft bergauf ginge» schie
nen den Kapitalisten mehr Studenten und größere Hochschulen nützlich. Seit sich diese Hoffnung als 
trügerisch herausgestellt hat, und die Krise zeigt, daß es mit der kapitalistischen irtschaft 
bergab geht,sind es den Kapitalisten zu viele, die an den Hochschulen ausgebildet verden.und die
se Einrichtungen sind ihnen zu teuer. Deutlich wird das auch bei den Stellen- und Mittelkurzungen 
an den Darmstädter Hochschulen und bei dem immer weniger werdenden Bafög.
Alle Plänemacherei, die die bürgerlichen Politikereilfertig begonnen hatten, wurde über den Hau.- 
fen geschmissen.Damit ist der Bankrott der Hochschulen als Einrichtungenfdie der herrschenden 
Klasse den Nachwuchs an Funktionären zur Aufrechterhaltung des Privateigentums an den Produktions
mitteln und der bürgerlichen Rechtsverhältnisse heranbilden sollen, offenkundig geworden.
DIE STUDENTEN WERDEN ALS KONKURSMASSE DIESES BANKROTTES BEHANDELT - die herrschende Klasse siebt ‘ 
und presst heraus, was sie zur Führung ihrer Geschäfte brauchen kann.
Dissar Betrug und die Unsinnigkeit dieses Systems werden am deutlichsten an der Situation der 
Lehrerstudenten.-Wurden ihnen vor 2 Jahren noch große Versprechungen gemacht, so konnte man zum 
neuen Jahr in der Zeitung lesen: "Von den 1998 Lehramtsreferendaren an den allgemeinbildenden 
and berufsbildenden Schulen Hessens, die sichnach ihrem 2.. Staatsexamen um eine Planstelle im 
Schuldienst des" Landes beworben haben, können zum I. Febr.76 nur insgesamt 586 mit ihrer Einstei' 
lang rechnen."(DE 2.1.76) Und das, obwohl an den Schulen haufenweise Lehrer fehlen 1

ZUSAMMENSCHLUß DER STUDENTEN
Unter den Studentenmassen ruft dies den Wunsch nach Zusammenschluss und Gegenwehr hervor.und 
dieser Zusammenschluss findet statt. Sie unterwerfen sich nicht dem Regiment von kleinlicher 
Schikane, bürokratischer Reglementierung und polizeimäßiger Bevormungung, mit der die herrschen
de Klasse die«Ausbild ung in ihrem Sinne aufrechterhalten will.
So bestreiken Studenten des 3, Sem. Chemi-Dpl. eine Organik-Klausur, Maschinenbau-Studenten der 
TH und FH zogen ihre Profs bzw. Dozenten zur Rechenschaft wegen über 5oZer Durchfallquoten von 
Klausuren. Die Architekturstudenten der TH zogen zum Präsidenten und setzten so wieder längere 
Öffnungszeiten für ihre Arbeitsräume durch. Die ausländischen Studenten am Studienkolleg streik
ten für die Eingliederung in die TH, weil sie noch mehr schikaniert werden und noch weniger 
Rechte haben als "normale" Studenten. Die Wohnheimbewohner zahlten über ein halbes Jahr die 
eite Miete, um damit gegen die Mieterhöhung zu protestieren. Studenten des FB 2 forderten 
Rechenschaft von ihrem Dekan, warum er politische Plakate - wie z.B. gegen den f 218 - abres
sen läßt.
Gegen die Angriffe des Staates auf die materielle Lage der Studentenmassen, auf die Studien- 
bedingungen und die politische Bewegungsfreiheit an den Hochschulen hat sich in den letzten 
Monaten eine Bewegung unter den Studenten zu entwickeln begonnen, inr. die bislang noch abseits 
stehende Teile der Studenten mit hineingerissen wurden.
Die Stärke dieses neuerlichen Aufschwungs des Kampfes der Studenten ist unübersehbar. An bei
nahe jeder 2. Hochschule in der BRD und Westberlin wurde an den VDS-Aktionstagen gestreikt, in 
verschiedenen Landeshauptstädten und Hochschulorten ist es zu Demonstrationen der Studenten 
gekovmen, wie sie in den letzten Jahren nicht mehr staatgefunden haben. So auch in Darmstadt, wo 
die während der Aktionstage durchgeführte Demonstration zwar relativ klein, trotzdem aber seit 
Jahren die erste Demonstration war, auf der Studenten der TH ihre Forderungen eigenständig auf 
die Darmstädter Straßen trugen.
Dort, wo die politische Reaktion an den Hochschulen gegen diesen Neuaufschwung der Bewegung 
direkt Front gemacht und Maßnahmen zu ihrer Zerschlagung ergriffen hat, wie z.B. die Aatsent*- 
hebung des Marburger Asta, sind die Reaktionäre gescheitert.

VERABSCHIEDUNG DES HRG

In dieser für die Kräfte der politischen Reaktion an den Hochschulen ungünstigen, für die selbst
ständige politische Bewegung der Studenten günstigen Lage, haben sich die bürgerlichen Parteien 
zu einem verzweifelten Schritt entschlossen: Sie haben sich mit der Verabschiedung des HRG Hals 
Ober Kopfauf ein Programm zur Zerschlagung der selbstständigen politischen Bewegung der Studen
ten geeinigt, weil die Mehrheit der Studenten immer mehr das Vertäuen in die Hochschulpolitik 
dieses Staates verliert und sich das längerfristig auch schädlich für*die Kapitalistische Ge
sellschaftsordnung auiwirken kann. <
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Di« Prüfungen werden schon jetzt verschärft: so soll z.B. angesichts des Mangels an offenen 
Lehrerstellen bei der Auswahl der Kandidaten " in der Notengebung peinlichst genau verfahren" 
werden;(siehe KHZ 1/76); Chemie-Professoren beschweren sich,daB die Mathematik-Klausuren zu 
laicht wären und sie dann mit zu vielen Studenten zu schaffen hätten. Die Durchfell quoten 
bei den Tests der Maschinenbauer sind extrem hoch: 7o-8oX, neulich in Techniche Mechanik 95Z !
Wenn nun unter solchen Bedingungen die Regelstudienzeit verordnet wird, so bedeutet das den 
nackten Zwang, aber auch jeden Test bestehen zu mUdsen, weil man sonst aus dem "geordneten 
Gang" des Studiums herausfällt, odvr um Himmelswillen nicht .auf einer Warteliste für ein 
Pflichtseminar zu landen - also ein ungeheures Anziehen der Leistungsschraube und* eine Ver
schärfung der Konkurrenz unter den Studenten.
Die Segelstudienzeit wird so einmal zu einem Disziplinierungsinstrument, das eimem bei Strafe 
des Studienabbruchs verbietet, die Nase aus den vorgeschriebenen Büchern zu heben; und zum 
andern beschleunigt sie das Erklärte Vorbaben der Regierung, die Studentenzahlen drastisch zu 
senken. Wird doch mit diesem "Sieb-Druck-Verfahren" erreicht, daB noch mehr Studenten als bis
her aus der Hochschule ausgeschwitzt werden. Und treffen wird es wieder besonders diejenigen, 
die eh schon durch die unzureichenden Stipendien gezwungen sind, sich durch Nebenarbeiten ihr 
Studium zu finanzieren. Sie sollen - und werden - als erste dem erhfihtmn Leistung«- und Prü
fungsdruck erliegen.

OrJhVhOi HtMi
Om von der Funktion des Ordnungsrechts eine konkrete Vorstellung zu betonen, guckt man sich 
am besten die Praxis in den einzelnen Bundesländern an, in denen das Ordnungsrecht schon exis
tiert, wo der ZusammenshluB der Studenten gegen die schlechten Verhältnisse sn den Hochschulen 
unterdrückt werden soll.
Die Strafen sollen durch Sondergerichte an den Hochschulen verhängt werden, in denen Professo
ren das Sagen haben. Wo diese Sondergerichte schon eingeführt worden sind, wie in Schleswig- 
Holstein, besitzt der Angeklagte keinerlei Rechte. Weder sind die Prozesse Öffentlich, noch 
gibt es ein Einspruchsrecht gegen die Urteile.
Vergleichbare Sondergerichte gibt es ansonsten nur in der Armee, wo ebenfalls das Offiziers
korps nicht nur Befehlsgewalt, sondern ebenfalls Strafgewalt über die Soldaten besitzt.
Was der Professorenschaft und den Hochschulleitungen bloB noch fehlt, ist ein Pendsnt zu den 
Feldjägern, um die Studenten niederzuhalten und einen regelrechten Kasernenbetrieb aufzuziehen.
In Kiel tagte Mitte Dezember eines der professoralen Sondergerichte unter dem Schutz von "Poli- 
zeihundertschaften, um in 28 Fällen Ordnungsverfahren, durchweg gegen gewählte Vertreter des 
AStA und Fachschaftssprecher (vorgeworfen wurde ihnen z. B. Organisierung von und Teilnahme 
an Streiks) zu verhängen. Protestkundgebungen auf dem Unigelände wurden von der Polizei auf 
Kommando der Universitätsleitung niedergeknüppelt.
Das HRG schafft für solches Vorgehen die einheitliche gesetzliche Grundlage. Allerdings:
Der Bundestag hat dieses Gesetz zwar beschlossen und alle Parteien haben dem Ordnungsrecht 
sugestisnt, aber durchgesetzt ist das Polizeiregiment Uber die Hochschulen noch keineswegs, 
und "Ruhe an den Hochschulen" ist damit nicht erzwungen. Das gerade Gegenteil ist der Fall.

Was ist -ft/n ?• Wollen wir weiterhin ernsthaft für die Dunchsetsung unsrer Forderungen nach mehr BafBg, gegen 
die Verschlechterung der Studienbedingungen, nach Arbeitslosengeld für alle Hochschulabgänger 
usw. eintreten (und dazu zwingen uns die Verhältnisse), dann müssen wir such gegen das Hoch- 
schulrahmengasetz kämpfen. Denn das HRG soll uns ja gerade das Kreuz brechen und vom Eintre
ten für unsere Forderungen abhalten.
Der BeschluB<fea Studentenparlaments, im SS eine Urabstimmung Ober einen längerfristigen, 
aktiven Streik gegen das HRG durchzuführen, ist eine gute Grundlage für die Organisierung 
des Kampfes. Die jetzt stattfindenden Fachbereichsvollversazmlungen müssen dazu genutzt 
werden, eine breite Meinung für einen Streik zu schaffen und auch darüber abzustimmen, da
mit man feststellen kann, wieviele Studenten jetzt schon für einen Streik eintreten.
Gut ist es auch, konkrete Aktionen in Fachbereichen durchzuführen, z. B. den Kampf gegen 
den Leistungsdruck mit dem Kampf gegen das HRG zu verbinden. Oder z. B. Professoren in Vor
lesungen zu fragen, wie sie sich die Durchsetzung der RegelStudienzeit in ihrem Fach vor
stellen. So wird man am beiten den Streik im .Somoffcrsemestar vorbereitan können.
- GEGEN REGELSTUDIENZEIT UND ORDNUNGSRECHT
- FÜR EINE VERFASSTE STUDENTENSCHAFT MIT UNEINGESCHRÄNKTEM POLITISCHEN MANDAT

> 6 6  Mir 3£Af HOCHSCHULRAHtieve;es£n/

M t b  U H S t  0 1 , 2 1 . 4 .

- ______________ / ( W w  41 /4ii *
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Veranstaltung
zweite

zur

inneren Sicherheit
Im letzten Monat haben wir eine Podiumsdiskussion über das "Gesetz zum
Schutz der Geineinschaftsfriedens" organisiert.(Die dort verteilte Infor-

* . mation gibt es am Sonntag noch einmal schriftlich).In der Zwischenzeit
ist das Gesetz in aller Eile verabschiedet worden»Ähnlichkeiten mit der 
ebenso schnellen und heimlichen Verabschiedung des HRG sind nicht zufäl
lig» sondern beabsichtigt.
Erst einmal zu informieren,das war die Aufgabe der Podiumsdiskussion 
-den Widerstand dagegen zu organisieren,muß das nächste Ziel sein.Die 
zweite Veranstaltung soll genau die Öffentlichkeit heritellen,die das 
neue Gesetzespaket verhindern will.Wir wollen Widerstandsformen bekannt 
machen und Perspektiven aufzeigen.Nur Vereinzelte und Mutlose können 
sich nicht wehren.Darum gibt es auch die zwei Komponenten:

- Eine Reihe von Liedermachern,Theatergruppen und anderen Leutea,die 
aus einer Bewegung kommen und fOr Bewegung gesorgt haben

- Information und Diskussion über bisherige Arbeit»Perspektiven und 
mögliche Mitarbeit in Darmstädter Gruppen als da sind:
AkUTH(Umweltschutz),AG Knast,Frauengruppe,Aktionseinheit gegen Be
ruf sverbote, Gruppen über Betriebsfrieden,Schulfrieden,♦..

Mitwirkende: Walter MoErnenn,Freiburg/Wyhl;Klaus derGeiger,Köln;David Corns^ 
Offenbach; (Schallplatten mit Aufnahmen ihrer Lieder über Wider

stand gegen KKW's und Berufsverbote,über Knast und andere Scheiße beim Bü
chertisch) ;Industvietheater Köln(in Darmstadt bisher mit Stücken über Chile 
und Fordstreik);Arno Claus,Berlin(Lehrlingslieder);Helge Sanders,Berlin ([Jour
nalistin,deren Filmaufnahmen über eine Aktion Berliner Frauen beschlagnahmt 
wurden und als Beweismaterial verwendet wedden sollten-Film darüber wirdoge*.-j 
zeigt),Theatergruppe der Frauengruppe,Theatergruppe der ESG und andere mehr.

Sonntag 1. Februar  
ab  15 Uhr

Otto Berndt Halle
Kostenbeitrag: 3 DlVg

V e r a n s t a l t e r :  AS t A  TH,  AS t A  F H , E S G , S o x . Z e n t r u m,  AG Knas t


